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Vorwort 
 

„Übernehmen- Übergeben:  
Welche Fehler würde ich heute nicht mehr machen?“ 

 
 

Das Thema für diese Diplomarbeit stand eigentlich schon immer fest: Falls ich einmal eine 

solch umfassende Arbeit schreibe, dann über die Problematik „Hofübernahme und 

Hofübergabe“. Denn dieses heiß umstrittene Thema berührt mich immer wieder sehr, da 

kaum über einen anderen Bereich so viel gestritten und diskutiert wird als über diesen. 

Außerdem gehört dieses, „Hofübernahme und Hofübergabe“, meiner Meinung nach, zu eines 

der interessantesten Kategorien überhaupt. 

 

Nach Themenfestlegung wurde mit langen und ausführlichen Recherchen begonnen.  

 

Mit Hilfe meiner außerschulischen Partner stellte ich einen Fragebogen für die intensiven 

Gespräche mit einigen ausgewählten Betrieben zusammen. 

Diese wurden dann ausgewertet, behandelt und problematisiert. So kam ich schließlich zu 

Fehlern, welche immer wieder bei einer Übernahme beziehungsweise bei einer Übergabe 

passieren.  

Allgemein über das Thema „Übernehmen- Übergeben“ erkundigte ich mich mittels Bücher, 

Zeitschriften, über das Internet, bei Freunden, meiner Familie und bei Verwandten.  

Somit stand mir nichts mehr im Wege, diese Diplomarbeit zu verfassen. 

 

Doch ohne die Unterstützung vieler Personen wäre meine Arbeit nie so geworden, wie sie 

heute ist. 

Ganz besonderen Dank gebührt Herrn Notar Mag. Eugen Kunzfeld, der mir mit Rat und Tat 

zur Seite stand, wann immer er nur konnte.  

Ebenso bedanken möchte ich mich bei meinem Begutachter Herrn Prof. DI Hermann 

Benedikt, der mir ebenso große Hilfe, für die Durchführung meiner Reife- und 

Diplomprüfung, erwies. Weiters bedanken möchte ich mich recht herzlich bei Herrn DI Otto 

Hofer, Herrn DI Franz Göltl, Frau Prof. Astrid Mohrherr, meinen ausgewählten Betrieben und 

natürlich auch bei meiner Familie, Verwandten und Freunden. 

 

Danke für die Unterstützung! 



  9 

1. Einleitung 

 

„Getrost! Was krumm, ward oft noch grad, oft über Nacht kam guter Rat.“ 

                                                                                                                   (Eduard Mörike) 

 
 
Dieses Zitat von Eduard Mörike passt, meiner Meinung nach, genau zu meinem ausgewählten 

Thema „Übernehmen– Übergeben: Welche Fehler würde ich heute nicht mehr machen?“. 

Denn welcher Übernehmer grübelt nicht oft Nächte lang, wie es denn mit dem Betrieb weiter 

gehen soll, welchen man sozusagen sein ganzes Leben lang bewirtschaftet und somit gehegt 

und gepflegt hat? 

 

Trotz ausführlichen Beratungen durch Anwälte, Notare, Freunde und Verwandten passieren 

immer wieder Fehler bei der Hofübergabe bzw. Hofübernahme, welche man dann später oft 

sehr bereut. Sei es, eine falsche Wahl der Übernehmer, unkorrekte Vertragspunkte oder eine 

überstürzte Hofübergabe. Die Folgen sind meist immer dieselben: Streitigkeiten in der 

Familie. Doch kann man diesen entgehen?  

Es passieren leider immer irgendwelche „kleinen“ Fehler, welche oft nicht mehr rückgängig 

zu machen sind. Es kommt wirklich sehr selten vor, dass ein solch großer „Schritt“ 

reibungslos und ohne jegliche Probleme verläuft. 

Warum das so ist und wie man dem entgehen kann, habe ich hier, in meiner Diplomarbeit, 

aufgearbeitet.  

Anhand eines Fragebogens, welchen ich mit Hilfe meiner außerschulischen Partner 

zusammengestellt habe, führte ich intensive Gespräche mit anonymen, speziell ausgewählten 

Betrieben, über das heikle Thema „Übernahme- und Übergabe“ und dessen Fehlern. 

Ich bin diesen Familien wirklich sehr dankbar, dass sie mir gegenüber so offen waren und mir 

jede Frage ohne jegliche Hemmungen beantwortet wurde. Es ist nämlich nicht 

selbstverständlich, dass man mit jeder beliebigen Person über sein Privatleben spricht. 

 

Durch die darauf folgende Ausarbeitung der Fragebögen offenbarten sich die häufigsten 

Fehler, die bei einer Hofübernahme bzw. Hofübergabe passieren. Diese wurden von mir 

zusammengefasst und anschließend problematisiert. 
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1.1 Zeitliche Abfolge 

 

Mein Thema stand bereits im September des Jahres 2006 fest. 

Gleich darauf begann ich mit jeglichen Recherchen, Stoff- und Ideensammlungen.  

Weiters besuchte ich einige private Sprechstunden bei einem Notar, welcher mich über die 

rechtlichen Dinge einer Übernahme und Übergabe informierte.  

In den darauf folgenden Monaten besuchte ich die ausgewählten Betriebe, arbeitete die 

Fragebögen aus und begann mit der Verfassung. 

 

Der Arbeitsaufwand insgesamt betrug rund 140 Stunden. 

 

 

 

1.2 Verwendete Methoden 

 

Neben unzähligen Recherchen mittels Internet, Bücher, Zeitschriften, Magazine, Gespräche 

mit Freunden, Bekannten und Verwandten wurde ich von einem Notar über die Rechte einer 

Übernahme und Übergabe aufgeklärt. Auch im Unterricht, besonders in den Fächern 

Rechtskunde sowie in Betriebswirtschaft und Rechnungswesen wurde das Thema Übernahme 

und Übergabe oft angesprochen.  

Weiters wurden Fragebögen erstellt, welche  als Leitfaden für meine intensiven Gespräche 

mit speziell ausgewählten Betrieben dienten. 

 

 

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

 

Diese Arbeit ist in vier Teile gegliedert. 

 

Der erste Teil beschäftigt sich allgemein mit dem Thema „Übernahme und Übergabe“.  

Hier sind zum Beispiel die Vorgangsweise, Rechte, Ziele, Steuern, Verträge und weiteres 

vorzufinden. 
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Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Fragebogen, welcher von meinen außerschulischen 

Partnern und mir erstellt wurde. Genauer kann man hier die Ausarbeitung, die Bewertung, die 

Ergebnisse und die Schlussfolgerung betrachten. 

 

Im dritten Teil  sind Fehler vorzufinden, welche immer wieder bei einer Hofübernahme- bzw. 

Hofübergabe passieren. 

 

Das vierte und letzte Kapitel  beschäftigt sich mit den Fehlern, welche meine befragten 

Personen nicht mehr machen würden. 

 

 

 



  12 

2. Betriebsübergabe/Betriebsübernahme 

 

Wie bereits erwähnt wurde, wird bei kaum einem anderen Themenbereich mehr gestritten und 

diskutiert, als bei diesem. 

Deshalb ist es sehr wichtig und ratsam, erst einmal gründlich im Vorhinein über die Thematik 

der Hofübernahme- und Hofübergabe bescheid zu wissen.  

Wie man sich am besten auf einen solchen großen Abschnitt des Lebens vorbereitet, wird nun 

im Kapitel 2.1 erörtert. 

 

 

 

2.1 Vorbereitungen auf eine Übernahme/Übergabe 

 

 

2.1.1 Entscheidung Hofnachfolge 1) 

 

Viele Landwirte im heimischen Raum verabsäumen es, langfristige Entscheidungen über Ihre 

Person oder Ihren Betrieb zeitgerecht zu treffen. Darum arbeiten wir Eigentümern bei der 

Lösung und Entscheidungsfindung in folgenden Bereichen zusammen: 

 

1. Hofnachfolge allgemein  

 

2. Unterstützung bei der Auswahl des Nachfolgers  

 

3. geregelter Übergang  

 

Unsere Unabhängigkeit und die Spezialisierung unserer Tätigkeit gewährleisten frei von 

Interessenskonflikten und externen Einflüssen die Abwicklung sensibler Transaktionen mit 

absoluter Diskretion. Unsere Zielsetzungen sind individuell auf unsere Kunden abgestimmt 

und garantieren die Erarbeitung optimaler Lösungen. 
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2.1.2 Seminare/Vorträge/Kurse 

 

Im Zuge einer Hofübergabe beziehungsweise Hofübernahme bieten die 

Landwirtschaftskammer, Notare, Rechtsanwälte oder eigens ausgebildete Personen bestimmte 

Seminare, Vorträge oder Kurse an. Hierbei wird man über Rechte, Pflichten und dergleichen 

informiert und beraten.  

Es empfiehlt sich wirklich ein paar Stunden für einen solchen 

Vortrag oder gar ein Seminar parat zu halten, da man hier sehr viel 

lernen und erfahren kann.  

Besonders jungen „unerfahrenen“ Hofübernehmern ist sehr 

anzuraten sich frühzeitig professionell beraten zu lassen, um etwaige 

Fehler zu vermeiden. 

 

 

 

2.2 Ziele der Hofübergabe 2) 

 

Vordergründig ist das wichtigste Ziel der Hofübergabe, den Betrieb auch für die nächste 

Generation als wirtschaftliche Einkommensbasis zu erhalten. Doch wie dieses Grundsatzziel 

erreicht werden kann, wird von den betroffenen Personengruppen unterschiedlich beurteilt. 

 

Das Ziel des Übernehmers ist es, den Betrieb geschlossen – wenn möglich – frei von 

Schulden und Lasten zu übernehmen, damit der Betrieb für die jeweilige Familie 

Existenzgrundlage und Lebensraum bleiben kann. 

 

Das Ziel des Übergebers ist es, eine angemessene Alterssicherheit zu haben. Er will erleben, 

dass sein „Lebenswerk“ möglichst seinen Vorstellungen entsprechend weitergeführt wird. 

 

Das Ziel der „weichenden Geschwister“ wird es sein, eine angemessene Abfindung – den 

geltenden Traditionen entsprechend – zu bekommen. 

 

Es ist wohl verständlich, dass diese unterschiedlichen Ziele zu Konflikten zwischen den 

Beteiligten führen; vor allem dann, wenn autoritär und egozentrisch entschieden wird. So 

nützt es niemanden, wenn zum Beispiel der Übergeber schlaflose Nächte verbringt und 
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Probleme und offenen Fragen zur Entscheidung zur Hofübergabe hin und her wälzt, er aber 

kein Wort darüber mit dem vorgesehenen Erben oder in der Familie verliert; oder die 

Geschwister nicht den Mut haben, offen miteinander die Fragen der Übernahme und einer 

allfälligen „sinnvollen Abfertigung“ gemeinsam zu diskutieren. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziele der Hofübergabe 
 

Der Übergeber erwartet 
eine angemessene 
Alterssicherung. 

Die „weichenden“ Erben 
erwarten eine 

angemessene Abfindung. 

Der Hofübernehmer wünscht 
die geschlossene 

Betriebsübergabe als 
Existenzgrundlage seiner 

Zukunft. 

Der bäuerliche 
Familienbetrieb 
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2.3 Phasen des Übergabeprozesses 3) 

 

Es sind uns drei Phasen des Übergabeprozesses bekannt. 

 

Der Zeitpunkt für die Einleitung der einzelnen Phasen wird meistens von folgenden Faktoren 

beeinflusst: 

 

 

Für die Übergeber sind es: 

 

·  das Erreichen des bevorstehenden Pensionsalters 

 

·  Nachlassen der physischen Kräfte und gesundheitlich zunehmende Beschwerden 

 

·  soziale, pensionsrechtliche und finanzielle  Gesichtspunkte 

 

 

Für die vorgesehenen Übernehmer sind es: 

 

·  die Berufswahl und Entscheidung der Berufsausbildung 

 

·  die Heirat und Gründung einer eigenen Familie 

 

·  die Bereitschaft, mehr Verantwortung leben zu wollen 

 

 

 

2.3.1 Phase der Berufswahl 

 

Wichtige Themen sind dabei zu klären: 

 

·  Eignung und Freude des möglichen vorgesehenen Betriebsnachfolgers oder 

Nachfolgerin 

 



  16 

·  richtige Berufswahl und Berufsausbildung 

 

·  Absolvieren einer Fremdpraxis 

 

·  gerechte Entlohnung für die Arbeitsleistungen während der Zeit der Ausbildung. 

 

 

 

2.3.2 Phase der Zusammenarbeit 

 

Ist jener individuelle Zeitraum, in dem der Betriebsinhaber noch nicht übergeben kann (oder 

will), aber der vorgesehene Übernehmer bereits am Hof mitarbeitet. 

Wichtige zu lösende Themen sind: 

 

·  Fragen der Entlohnung des Hofnachfolgers 

 

·  Beteiligung des Erben an der Betriebsführung und am Betriebserfolg 

 

·  Gestaltung der Betriebsstruktur und Bewirtschaftung 

 

·  Festlegen des Wohnbedarfs bei Heirat und Familiengründung 

 

·  Überlegungen zur Vermeidung des Generationenkonfliktes im Zusammenleben 

 

 

 

2.3.3 Phase der Übergabe und die Zeit nach der Übernahme 

 

Besonders für die Übergebergeneration ist diese eine vielfach sehr belastende Zeit. Es heißt 

für sie, Abschied zu nehmen von dem über Jahrzehnte gelebten „Lebensinhalt“, keine 

Entscheidungsbefugnisse mehr zu haben, das Gefühl nicht mehr gebraucht zu werden oder 

eine empfundene plötzliche Leere im Leben. Auch für das „Loslassen“ bedarf es einer 

mehrjährigen Vorbereitungszeit genau so wie für die Zeit der  Vorbereitung. Das dumme 

Sprichwort: „Übergeben- Nimmerleben“, das das Unbehagen der Übergeber zum Ausdruck 
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bringt, darf nicht Realität sein. Es bedarf hoher Sensibilität und menschlichen Verständnisses 

von Jung und Alt, diese Phase zu meistern. 

 

Bestimmte Fragen und Entscheidungen ergeben sich bei richtiger Vorbereitung des 

rechtlichen „Stichtagereignisses: Hofübergabe“, zum Beispiel Fragen des Wohnrechtes und 

die Sorgepflicht für die Elternteile, die richtige Form und Höhe der Abfertigungen allfällig 

vorhandener Geschwister etc. 

 

Aus menschlicher Sicht ist den Hofübergebern dringend zu empfehlen, sich rechtzeitig auf 

das „Loslassen“ vorzubereiten und sich schon vor der Übergabe neue Aufgaben und 

„sinnerfüllende“ Tätigkeiten außerhalb des Arbeitsfeldes „Betrieb“ zu suchen, damit für die 

Hofübergeber das Gefühl des „Nichtgebrauchtwerdens“ vermieden werden kann und für den 

Übernehmer die Belastungen durch das „Hineinregieren“ durch die ältere Generation 

reduziert werden kann. 

 

Ohne Lösung der zwischenmenschlichen Probleme kann eine geregelte Hofübergabe nicht 

erfolgen. Personenbezogene Konflikte sind wohl kaum vermeidbar. Vielmehr sind sie für die 

Verdeutlichung der Standpunkte notwendig und eine gesunde Voraussetzung für die Dynamik 

der Betriebsweiterentwicklung. Mit gesetzlichen Regelungen und finanziellen Bestimmungen 

können sie nicht behoben werden. Wird aber von allen Betroffenen eine partnerschaftlich 

getroffene Regelung angestrebt, so ist der Weg frei für eine gerechte und zufrieden stellende 

Weichenstellung der Hofübergabe. Es wird sehr viel über die Notwendigkeit und Bereitschaft 

von „bäuerlicher Solidarität“ als Überlebenschance der bäuerlichen Familienbetriebe geredet. 

Solidarität beginnt aber in der Familie und zwischen den Generationen. 

 

Das Gespräch, Zeit füreinander haben, den anderen mit seinen Anliegen ernst nehmen und 

wertorientiert leben, sind keine gut gemeinten Ratschläge, sondern Lebensgrundhaltungen, 

um den Betrieb sinnvoll geführt zu haben und ihn geordnet an die Erben übergeben zu 

können. 

 

Die nachfolgende Darstellung versucht die einzelnen Phasen entsprechend dem Alter 

modellhaft darzustellen, um die „Dauer“ des Hofübergabeprozesses aufzuzeigen: 
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Alter des Übergebers Alter des Übernehmers 

 80 

 75 

 Pension und Ausgedinge                     70 

 65 

 STICHTAG der ÜBERGABE             60 

    55 

 Verantwortung des Betriebsinhabers  50 

70                              Pension und Ausgedinge in der Bewirtschaftung des Hofes        45 

65    40 

60                 STICHTAG der ÜBERGABE STICHTAG der ÜBERNAHME         35 

55 gemeinsames Bewirtschaften               30 

50Verantwortung des Betriebsinhabers mit dem Hofeigentümer                       25 

45          in der Bewirtschaftung des Hofes fachliche Qualifikation                         20 

40 Berufsentscheidung                              15 

35 schulische Ausbildung                         10 

30            STICHTAG der ÜBERNAHME   5 

25    Geburt                                                    0 

20                                   fachliche Qualifikation  

15                                          Berufsentscheidung  

10                                    schulische Ausbildung  

5  

0                                                  Geburt  

 

 

 

Phasen der Hofübergabe (modellhaft) 
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2.4 Hofübergabe – ein „fließender Prozess“ 4) 

 

Wie viel Leid, Unglück und Enttäuschungen bis hin zu Existenzzerstörung könnten verhindert 

werden, wenn in der bäuerlichen Welt das das Thema „Hofübergabe“ als ein permanenter und 

„fließender“ Entscheidungsprozess unter Teilnahme aller Betroffenen gelebt werden könnte. 

Leider ist es nach wie vor vielfach gepflogene Realität und Unsitte, dass 

 

·  über die Hofübergabe nicht oder erst  dann konkret mit dem Hofübernehmer 

gesprochen wird, wenn der Übergeber sich allein entschieden hat, wer seine Nachfolge 

antreten soll; 

 

·  aus überlieferter Tradition und aus falschem Stolz der Übergeber glaubt, die 

Entscheidung für sich allein – ohne Einbeziehung aller Betroffenen – treffen zu 

müssen; 

 

·  an die weichenden Geschwister vielfach überhöhte „Abfindungen“ bezahlt werden, 

die die Weiterführung des Betriebes gefährden und dem Hofübernehmer unzumutbar 

sind; 

 

·  die „Jungen“ oder „Alten“ egoistische und überzogene Forderungen an die jeweils 

anderen stellen, mit denen sie am Betrieb weiter zusammen leben wollen / müssen; 

 

·  es kein gemeinsames Bereden und Ausreden von unterschiedlichen Vorstellungen 

oder unterschwelligen Konflikten miteinander gibt, es dadurch nicht zu einem 

harmonischen Zusammenleben der Generationen kommen kann, weil von falschen 

Erwartungen und Hoffnung ausgegangen wird. 

 

Solange die Hofübergabe am bäuerlichen Betrieb nur das „Stichtagereignis“ des Tages der 

notariellen Übergabe ist und der Generationenkonflikt um des Friedens und / oder  wegen 

egozentrischer Machtansprüche „unter den  Tisch gekehrt werden“, werden 

„vorprogrammierte“ Enttäuschungen eintreten. 

Nur eine gemeinsam gefundene und von allen am Prozess Beteiligten akzeptierte Lösung 

der Probleme der Hofübergabe ist eine „gerechte“ Lösung. 
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2.5 Möglichkeiten einer Übergabe 

 

Im Zuge einer Übergabe gibt es verschiedene Möglichkeiten, welche nun im Kapitel 2.5 

genauer erörtert werden. 

 

 

 

2.5.1 Der Erbhof 5) 

 

Der Begriff des Wortes „Erbhof“ kommt zum Tragen, wenn der Eigentümer eines land- 

und forstwirtschaftlichen Betriebes diesen zu Lebzeiten übergibt beziehungsweise in 

seinem Ablebensfall der Hof an seine Erben übertragen wird. 

 
Der Erbhof (in Tirol „geschlossener Hof“ genannt) ist ein bewirtschafteter 

landwirtschaftlicher Betrieb, der bestimmte Eigentumsverhältnisse aufweisen muss, und 

zwar im  

 

·  Alleineigentum einer Person 

 

·  Miteigentum von Ehegatten oder 

 

·  Miteigentum eines Elternteiles und eines Kindes steht und 

 

dessen durchschnittliche Ertragsfähigkeit zur angemessenen Erhaltung einer bäuerlichen 

Familie, die nach den örtlichen Verhältnissen zu beurteilen ist, von  

 

·  2 bis 40 Personen (Anerbengesetz), 

 

·  5 bis 20 Personen (Tiroler Höfegesetz), 

 

·  bei einer Mindestgröße von 5 ha ohne Personenuntergrenze bis 30 Personen 

(Kärntner Erbhöfegesetz) ausreicht. 

 

Keine Erbhöfe sind sohin Gutsbetriebe, Kleinstbetriebe oder reine Forstbetriebe. 
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Geschlossene Höfe in Tirol sind solche, deren Grundbuchseinlage sich in der Höfeabteilung 

des Grundbuches befindet. 

 

 

 

2.5.2 Der Anerbe 6) 

 

Wenn bei der gesetzlichen Erbfolge mehrere  Personen als Erben in Frage kommen, kann nur 

einer von ihnen Anerbe werden. Die vorgenannten Sondererbgesetze enthalten nähere 

Bestimmungen über die Person des Anerben, wenn sich die Miterben über die Person des  

Anerben nicht einig sind, wie zum Beispiel 

 

·  der überlebende Ehegatte ist Anerbe, wenn der 

Erbhof im Miteigentum von Ehegatten gestanden 

ist 

 

·  der Überlebende von ihnen ist Anerbe, wenn der 

Erbhof im Miteigentum eines Elternteiles und 

eines Kindes gestanden ist 

 

·  Nachkommen, die auf dem Erbhof aufgewachsen 

sind oder aufwachsen, werden von dem 

überlebenden Ehegatten gereiht, wenn der Erbhof im Alleineigentum des Erblassers 

gestanden ist. 

 

Daneben bestehen noch weitere Auswahlkriterien zur Bestimmung des Anerben. 

 

 

 

2.5.3 Schenkung 7) 

 

Bei der Vermögensübergabe noch zu Lebzeiten mittels einer Schenkung unterscheidet man 

zwei Möglichkeiten. Dies wäre einerseits die „Schenkung gegen Auflage“ und die „gemischte 

Schenkung“. 
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2.5.3.1 Die Schenkung gegen Auflage 

 

Auch wenn die Übergabe eines Vermögens mit einer Auflage verbunden ist (Fruchtgenuss- 

oder Wohnrecht), ist sie trotzdem kein entgeltlicher, sondern ein unentgeltlicher Erwerb, also 

eine Schenkung. Die Auflage stellt keine Gegenleistung dar, sie mindert allerdings den Wert 

der Zuwendung. Die Auflage muss nicht direkt dem Übergeber zufließen, sondern kann 

durchaus auch Drittpersonen begünstigen. 

 

Entscheidend für die Eigenschaft als Schenkung ist, dass der Übernehmer keine Leistung aus 

seinem eigenen Vermögen erbringen muss, um die geschenkte Sache zu bekommen. Bei einer 

Schenkung von Grundstücken (Häusern, Eigentumswohnungen) gegen Auflage ist trotzdem 

zu beachten, dass in diesem Fall vom Wert der Auflage Grunderwerbsteuer gezahlt werden 

muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3.2 Die gemischte Schenkung 

 

Bei einer gemischten Schenkung geht es teilweise um eine entgeltliche Übergabe, teilweise 

um eine Schenkung. Diese gemischte Schenkung muss bereits im Übergabevertrag in dem 

Sinne vereinbart werden, dass sich beide Parteien darüber im Klaren sind, dass die 
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Gegenleistung für die Übergabe des Vermögens dessen Wert nicht annähernd deckt und dass 

die gemischte, also teilweise  Schenkung bewusst angestrebt und gewollt ist. 

 

Deshalb, so sagen die Gerichte, liegt eine gemischte Schenkung nicht automatisch schon dann 

vor, wenn Leistung und Gegenleistung nicht gleich groß sind. Entscheidend ist für die 

Eigenschaft einer gemischten Schenkung, dass die Vermögenszuwendung nur dann 

stattfindet, wenn der Übernehmer eine bestimmte Verpflichtung mit übernimmt. Diese Form 

der gemischten Schenkung ist für die Vermögensübertragung im Wege der 

vorweggenommenen Erbfolge typisch, weil von den potentiellen Erben zwar bestimmte  

Gegen- beziehungsweise Versorgungsleistungen verlangt werden können, aber nicht in der 

Höhe, wie es dem Wert des Vermögens entspricht – sonst hätte die „Schenkung“ ja keinen 

Sinn. 

 

Als übliche Gegenleistungen kommen in der Regel vor: 

 

·  Leibrenten an den Übergeber oder andere Erbberechtigte, 

 

·  Abfindungszahlungen an andere Erbberechtigte 

 

·  oder Verpflichtungen zur Pflege des Übergebers. 

 

 

Insgesamt also Verpflichtungen, die der Übernehmer aus seinem eigenen Vermögen 

erbringen muss. 

Was passiert, wenn in einem Übergabevertrag eine Schenkung gegen Auflage und eine 

gemischte Schenkung zusammenkommen – wie wird dann besteuert? 

 

·  Es muss zuerst eine Trennung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil 

der Zuwendung vorgenommen werden, 

 

·  dann muss im zweiten Schritt der Wert der Auflage vom Wert der Zuwendung 

abgezogen werden, damit der tatsächliche Wert der versteuerbaren Bereicherung 

ermittelt wird. 
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Außerdem gibt es im Zuge einer Schenkung noch Belastungen durch Nutzungsrechte, 

Versorgungs- und Leibrenten, wie die „Schenkung unter Vorbehalt des Nutzungsrechtes“ 

oder die „Schenkung gegen Leibrentenverträge (Kauf- oder Versorgungsrenten)“ 

 

 

 

2.5.4 Verkauf 8) 

 

Dort, wo Grundstücke an die Kinder oder Enkelkinder übergeben werden, ist auf alle Fälle zu 

prüfen, ob nicht ein ganz normaler Verkauf zum Einheitswert steuerlich günstiger kommt, als 

eine zum Beispiel eine Schenkung. 

 

Auf diese Art kommen zwei Vorteile zusammen: Als Bemessungsgrundlage wird dann 

nämlich nicht der Verkehrswert, sondern nur der Einheitswert herangezogen. Die 

Bemessungsgrundlage wurde zwar ab dem 1.1.2001 auf das Dreifache des Einheitswertes 

hinaufgesetzt, liegt aber immer noch deutlich unter dem Verkehrswert. Außerdem wird die 

Steuer nicht zum progressiven Schenkungsteuertarif berechnet, sondern nur zum festen 

Grunderwerbsteuersatz. Und der beträgt unter ganz nah Verwandten nur 2%. Sofern es sich 

um ein wertvolleres Grundstück handelt, könnten so durchaus ein paar Prozent eingespart 

werden.  

 

 

 

2.5.5 Die Verpachtung 9) 

 
Bei der pachtweisen Übernahme handelt es sich meistens um eine Vorstufe zur späteren 

Hofübergabe. Dabei macht es Sinn, unter anderem auch aus steuerlichen Gründen den 

Gesamtbetrieb direkt zu übergeben. 

 

Solche Pachtverträge sollen nur auf eine verhältnismäßig kurze Pachtdauer (z.B. ein Jahr) 

abgeschlossen werden. Bei einer Dauerverpachtung kann die Finanzverwaltung eine 

Betriebsaufgabe unterstellen, wenn aus dem Gesamtbild der Verhältnisse die Absicht des 

Verpächters zu erkennen ist, dass er den Betrieb nach Auflösung des Pachtvertrages nicht 

mehr auf eigene Rechnung und Gefahr weiterführen wird.  
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Wird nach einer kurzfristigen Verpachtung ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb im 

Rahmen einer bäuerlichen Hofübergabe übergeben, liegt keine Betriebsaufgabe 

(Einkommensteuerpflicht für die so genannten stillen Reserven) vor. Unabhängig davon wirkt 

sich die Höhe des Pachtentgeltes steuerlich aus (Einnahme bzw. Ausgabe).  

Verträge zwischen nahen Angehörigen werden dann von der Finanzverwaltung anerkannt, 

wenn sie nach außen ausreichend zum Ausdruck kommen, einen eindeutigen und klaren 

Inhalt haben und auch zwischen Familienfremden unter den gleichen Bedingungen 

abgeschlossen worden wären. Ein unangemessen niedriges Pachtentgelt zwischen nahen 

Angehörigen kann zur Nichtanerkennung des Pachtverhältnisses führen, rechtfertigt aber 

nicht die Annahme einer Betriebsaufgabe.  

Soweit in den einzelnen Bundesländern Richtpachtsätze der Bauernkammern vorhanden sind, 

dienen diese als Orientierungshilfe. 

 

 

 

2.6 Erben nach Plan und Gesetz 10) 

 

Erbschaftsstreitigkeiten können Familien 

zerstören und Geschwister zu erbitterten 

Feinden machen – zumeist dann, wenn in der 

Erbschaftssache nicht schon vorher (vom 

Erblasser) alles geregelt wurde. – Das könnte 

auch Ihre Kinder, Ihren Ehegatten oder Ihre 

Verwandten treffen. Anstatt dass man Ihrer 

voller Dankbarkeit gedenkt, kämpfen die Nachkommen wutentbrannt um das attraktive Erbe! 

Wenn Ihnen diese Vorstellung zuwider ist, müssen Sie sich schon zu Lebzeiten ein paar 

Fragen beantworten – und danach handeln: 

 

·  Wer soll später einmal Ihr Vermögen bekommen oder Ihr Lebenswerk weiterführen; 

wer ist dafür überhaupt geeignet? 

 

·  Wollen Sie Geld und Gut schon zu Lebzeiten an die Menschen weitergeben, die Ihnen 

fähig genug erscheinen, oder sollen die das erst später, nach Ihrem Tod, unter sich 

ausmachen? 
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·  Soll Ihr Ehepartner womöglich mit den Verwandten streiten müssen, die alle schon 

gierig auf das Geld warten? 

 

·  Oder sollen alles die Kinder bekommen? 

 

·  Wie genau wollen Sie das vorher festlegen und wodurch – per Erbvertrag, Testament 

oder über eine Schenkung? 

 

Fest steht nur eines: Wenn Sie keine letztwilligen Verfügungen treffen, wenn Sie nicht schon 

zu Lebzeiten vorsorgen, dann wird Ihr Nachlass nach den Bestimmungen der gesetzlichen 

Erbfolge aufgeteilt – und möglicherweise ist das nicht unbedingt die Aufteilung, die Sie sich 

selbst vorstellen. 

 

Im Erbrecht gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie man zu einem Erbe kommt: 

 

·  Der Erbvertrag, der zwischen Ehegatten oder auch zwischen Brautleuten 

abgeschlossen wird, kann nicht einseitig widerrufen werden. 

 

·  Das Testament, in dem der letzte Wille niedergeschrieben wird, kann dagegen beliebig 

oft widerrufen und neu gemacht werden. 

 

·  Mit einem Vermächtnis oder Legat kann man jemanden einen Gegenstand oder eine 

Geldsumme vermachen. 

 

Die gesetzlich vorgesehene Erbfolge kommt erst dann zum Tragen wenn der Verstorbene zu 

Lebzeiten nichts anderes verfügt und aufgeschrieben hat. 

Diese Reihenfolge gilt übrigens auch für die Rechtskraft der drei Erbtitel. Erbvertrag und 

Testament sind auf alle Fälle die stärkeren Rechtstitel. Mit der Häufigkeit der 

Inanspruchnahme verhält es sich umgekehrt. In den meisten Fällen kommt es in der täglichen 

Praxis zur Anwendung der gesetzlichen Erbfolge. 
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2.6.1 Die gesetzliche Erbfolge – Verwandtenerbrecht 

 

Die gesetzliche Erbfolge kommt dann zur Anwendung,  

 

·  wenn kein Testament errichtet wurde, 

 

·  wenn das Testament ungültig ist, 

 

·  wenn das Testament nur einen Teil des Nachlasses berührt 

 

·  oder wenn die im Testament eingesetzten Erben „die Erbschaft nicht erlangen“. 

 

 

Erben, die die Erbschaft nicht erlangen, haben beispielsweise  

 

·  den Erblasser nicht überlebt, 

 

·  sind erbunfähig 

 

·  oder haben auf die Erbschaft verzichtet oder sie ausgeschlagen. 

 

 

In der Praxis können die vom Testament bestimmten Erben auch neben den gesetzlichen 

(Pflichtteils-) Erben zum Zug kommen. 

Das gesetzliche Erbrecht geht von der Familienerbfolge aus, beziehungsweise vom Vorrecht 

der Blutsverwandtschaft. Aus diesem Grunde erben die verschwägerten Verwandten nicht: 

 

·  nicht Schwiegertochter und Schwiegersohn, 

 

·  nicht Schwiegermutter und Schwiegervater, 

 

·  nicht Schwägerin und Schwager, 

 

·  nicht Stiefmutter und Stiefvater oder Stiefkinder, 
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·  nicht der Lebensgefährte; 

 

·  adoptierte Kinder hingegen erben. 

 

 

 

2.6.1.1 Erblinien und Parentelsystem 

 

Die Familienmitglieder und Verwandten des Erblassers erben nicht alle gleich viel sondern 

streng nach einer Reihenfolge. Diese Reihenfolge richtet sich nach dem so genannten 

„Parantelsystem“.  

In einem Parantelsystem werden alle, die von den 

gleichen Eltern abstammen, in einer Erblinie 

zusammengefasst. Zu einem Parantelsystem gehören: 

 

·  ein Stammhaupt und seine Nachkommen oder 

 

·  ein Stammelternpaar und dessen Nachkommen. 

 

 

Es kommt immer darauf an, wie nahe das Stammhaupt einer Parentele dem Erblasser steht – 

alle, die hinter ihm kommen, bilden eine Linie. Die Parentele  kommen der Reihe nach zum 

Zug, das heißt, es kann aus der zweiten Parentel niemand erben, wenn es noch Erben aus der 

ersten gibt. Innerhalb einer jeden Parentel erben jeweils die nächsten Verwandten. Nicht 

berücksichtigt wird im Parentelsystem naturgemäß der Ehegatte des Erblassers, mit dem er ja 

nicht blutsverwandt sein kann. 

Die Ehegatten stehen daher in der gesetzlichen Erbfolge in Konkurrenz zu den 

Blutsverwandten des Erblassers, sowohl zu den eigenen Kindern und deren Nachkommen als 

auch zu den Eltern des Erblassers und zu den Großeltern. 

Zu beachten ist, dass das Parentelsystem in der gesetzlichen Erbfolge vor sieht, dass zuerst in 

absteigender Linie (von den Nachkommen) und erst dann in aufsteigender Linie (von den 

Vorfahren und deren Nachkommen) geerbt werden kann. 
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Zur ersten Linie (Parentel) gehören die Nachkommen des Erblassers, also seine Kinder, 

Enkel und Urenkel. 

 

Zur zweiten Linie gehören die Eltern des Erblassers und deren Nachkommen, also die Brüder 

und Schwestern, Neffen und Nichten sowie die weiteren Abkömmlinge. Sie alle kommen nur 

dann zur Erbschaft, wenn aus der ersten Parentel niemand Erbe werden kann oder will. 

 

Der dritten Linie  gehören die beiden Großelternpaare (die Eltern des Vaters und der Mutter) 

sowie deren Nachkommen, also die in der Regel zahlreichen Tanten und Onkel, die Cousins 

und Cousinen an. 

 

Zur vierten und letzten Linie gehören die vier Urgroßelternpaare, aber nur sie. Ihre 

Nachkommen haben kein Eintrittsrecht mehr, weil hier die absolute Erbrechtsgrenze verläuft. 

 

 

 

2.6.1.2 Das Erbrecht der Kinder 

 

Im Erbrecht werden die Kinder stets 

bevorzugt behandelt. Seit dem 1.1.1991 sind 

alle Kinder im Erbrecht gleichgestellt 

worden. Uneheliche Kinder erben wie 

eheliche.  

Auch Väter können seither Erben ihrer 

unehelichen Kinder sein.  

Die uneheliche Vaterschaft muss allerdings 

festgestellt worden sein (amtliches 

Vaterschaftsanerkenntnis). 

Eheliche, adoptierte und uneheliche Kinder 

haben also das gleiche Erbrecht.  

Adoptierte Kinder können sogar doppelt 

erben: vom leiblichen Vater und vom Adoptivvater. 
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2.6.1.3 Das Erbrecht der Ehegatten 

 

Das Erbrecht der Ehegatten wurde zwar durch die Gleichstellung der unehelichen mit den 

ehelichen Kindern geschmälert, weil damit eine neue Erbengruppe dazugekommen ist, dafür 

wurde durch die Verbesserung der Bestimmungen über das gesetzliche Vorausvermächtnis 

für den Ehegatten ein wichtiger Ausgleich im  Erbrecht geschaffen. 

Das gesetzliche Vorausvermächtnis – das Wohnrecht in der bisherigen ehelichen Wohnung 

samt aller notwendigen Einrichtungsgegenstände zur Aufrechterhaltung der gewohnten 

Lebensführung – sowie ihr Pflichterbteil bekommen sie auf alle Fälle. 

 

Wie viel die überlebenden Ehegatten insgesamt erben können, hängt davon ab, wer noch mit 

ihnen (beziehungsweise gegen sie) erbt: Ganz allgemein erben Ehegatten ein Drittel des 

Nachlasses. Neben den Eltern und deren Nachkommen sowie neben den Großeltern erben 

Ehegatten zwei Drittel des Nachlasses. Gibt es keine Erben aus der ersten und der zweiten 

Linie und auch keine Großeltern des Verstorbenen, erbt der überlebende Ehegatte den 

gesamten Nachlass. 

 

Der überlebende Ehegatte erbt also, 

 

·  was ihm laut Erbvertrag unter Ehegatten, 

 

·  was ihm aufgrund von Ehepakten oder sonstigen  Verträgen, 

 

·  was ihm aufgrund einer letztwilligen Verfügung oder aufgrund der gesetzlichen 

Erbfolge zusteht, 

 

·  mindestens aber einen gesetzlichen Pflichtanteil 

 

·  und das Vorausvermächtnis. 

 

 

Ein Erbrecht unter Ehegatten existiert nur in aufrechter Ehe, das heißt, wenn Erblasser und 

überlebender Ehegatte zum Zeitpunkt des Todes in aufrechter Ehe miteinander gelebt haben. 
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2.6.1.4 Die Anrechnung auf den gesetzlichen Erbteil 

 

Leistungen, die aus dem Vermögen des Erblassers an die gesetzlichen Erben erbracht werden, 

können auf den gesetzlichen Erbteil angerechnet werden. 

Das kann in Form einer Einrechnung geschehen, wobei die Zuwendung einfach vom 

ermittelten Erbanspruch abgezogen wird. Häufiger anzutreffen ist die Form der Anrechnung, 

bei der alle Leistungen berücksichtigt werden, die der Erblasser schon zu Lebzeiten an die 

gesetzlichen Erben oder an die Pflichtteilserben erbracht hat: 

 

·  Bei der gesetzlichen Erbfolge werden alle Vorausempfänge und Vorschüsse auf den 

gesetzlichen Erbteil angerechnet (zum Beispiel Legate an Pflichterben); 

 

·  bei Pflichtteilserben außerdem noch die Schenkungen an die Kinder zu Lebzeiten. 

 

Dabei schlägt man die Vorleistungen dem reinen Nachlass zu und berechnet von dieser 

erhöhten Summe die neuen Erbportionen. Von den erhöhten Erbportionen werden die 

persönlichen Vorempfänge eines jeden Erben abgezogen. 

 

 

 

2.6.2 Das Pflichtteilsrecht 

 

Die weit reichende Freiheit eines Erblassers, mit seinem Vermögen nach Belieben zu 

verfahren es an Personen seiner Wahl zu verschenken oder zu vererben oder bestimmte 

Personen von einer Erbschaft auszuschließen, obwohl sie eigentlich aufgrund ihrer 

Blutsverwandtschaft ein gesetzliches Erbrecht hätten, diese Freiheit hat auch ihre Grenzen: im 

Pflichtteilsrecht. 

Was immer der Erblasser über seinen Nachlass verfügt, der pflichtteilsberechtigte „Noterbe“ 

bekommt auf alle Fälle einen Mindestanteil, den Pflichtteil. 

 

Der Erblasser ist jedenfalls verpflichtet, auch den Noterben etwas zu hinterlassen. Dort, wo 

das nicht geschieht, weil beispielsweise ein Kind nicht im Testament angeführt wurde – 

weder als Erbe noch als Enterbter -, entsteht ein Pflichtteilsanspruch automatisch. 
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Wichtig ist zu wissen, dass es möglich ist, dass der Erblasser zum Zeitpunkt der Errichtung 

eines Testaments von der Existenz eines oder mehrerer Kinder nichts wusste und daher 

anderweitig über sein Vermögen verfügt hat. Soweit dies als Irrtum nachvollziehbar ist, 

kommt es zur Aufhebung des Testaments und zur Einsetzung des Kindes in sein volles 

gesetzliches Erbrecht. 

 

Die Beachtung des Pflichtteilrechtes kann durch den Erblasser entweder dadurch geschehen, 

dass er im Testament die Anteile der Noterben ausklammert oder dass er den 

Pflichtteilsberechtigten ihren Anteil noch zu Lebzeiten freiwillig zukommen lässt – wobei sie 

dann in der Regel, sozusagen als Gegenleistung, auf ihre Pflichtteilsrecht verzichten müssen. 

 

 

 

2.6.3 Enterbung und benachteiligte Erben 

 

Durch eine letztwillige Verfügung kann der Erblasser einem Erben den Pflichtteil entziehen. 

Die Enterbung ist nur dann gültig, wenn ein gesetzlicher Enterbungsgrund vorliegt. Dabei 

gehen die Auslegungsmöglichkeiten ziemlich weit, weil es genügt, wenn ein Enterbungsgrund 

„in den Worten und im Sinn“ des Gesetzes gegeben ist. 

Wenn eine Enterbung wirklich unrechtmäßig ist, erhält der enterbte Noterbe zwar den 

Pflichtteil, aber keinen Erbteil. Der Noterbe kann die Enterbung auch anfechten, wenn der 

Erblasser den Enterbungsgrund irrtümlich angenommen hat. 

 

Eine Enterbung funktioniert so, indem sie vom Erblasser ausgesprochen wird, aber 

beantragen und durchsetzen muss die der Testamenterbe, der auch die Rechtmäßigkeit der 

Enterbung beweisen muss. 

Auch dann, wenn ein Kind von seinen Eltern rechtmäßig enterbt wurde, sind seine 

Nachkommen trotzdem nicht von Erbrecht ausgeschlossen. Sie erben einfach über ihren 

erbunwürdigen Vorfahren hinweg, zumindest den Pflichtteil. Die rechtsmäßige Enterbung 

bedeutet nicht auch gleichzeitig den Verlust des Anspruchs auf Unterhalt. 

 

Eine Enterbung kann nur durch Widerruf aufgehoben werden. 

 

Wie bereits erwähnt wurde, gibt es viele verschiedene Enterbungsgründe. 
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Ein Pflichtteilsberechtigter kann enterbt werden, 

 

·  wenn er den Erblasser im Notstand hilflos gelassen hat (mit Notstand ist vor allem 

finanzielle Bedürftigkeit gemeint, es zählt aber auch die Vernachlässigung eines 

kranken Menschen dazu); 

 

·  wenn er wegen einer mit Vorsatz begangenen strafbaren Handlung zu einer 

lebenslangen oder mindestens 20-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist; 

 

·  wenn er beharrlich eine Lebensart führt, die gegen die öffentliche Sittlichkeit verstößt 

(gemeint ist hier zum Beispiel Prostitution, nicht aber das Verharren in einer 

außerehelichen Lebensgemeinschaft); 

 

·  wenn er gegen den Erblasser vorsätzlich eine strafbare Handlung gesetzt hat, die mit 

mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist (zum Beispiel Mordversuch, schwerer 

Diebstahl); 

 

·  wenn er den Erblasser zur Erklärung seines letzten Willens gezwungen oder in 

betrügerischer Weise verleitet hat, wenn er ihn an der Erklärung des letzten Willens 

gehindert oder einen von ihm bereits errichteten letzten Willen unterdrückt hat; 

 

·  wenn er seine Pflichten gegenüber dem Erblasser gröblichst vernachlässigt hat, die 

sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen Eltern und Kindern ergeben; 

 

·  wenn eine Ehegatte seine Bestandspflicht gröblich vernachlässigt hat; 

 

·  wenn ein Pflichtteilserbe sehr verschuldet oder verschwenderisch ist und wenn die 

Gefahr besteht, dass der ihm zustehende Pflichtteil ganz oder großteils seinen Kindern 

entgehen würde. (Dieser Enterbungsgrund ist auch auf den eigenen Ehegatten 

anwendbar – man spricht hier von einer „Enterbung in guter Absicht“, die allerdings 

nur dann wirksam ist, wenn man den Pflichtteil, den man dem Noterben entzogen hat, 

an dessen Kinder weitergibt). 
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2.6.4 Erbverträge 

 

Ein Erbvertrag kann nur zwischen Ehegatten beziehungsweise unter Brautleuten im Hinblick 

auf die abzuschließende Ehe errichtet werden. In diesem Erbvertrag können Ehegatten 

vertraglich verfügen, was mit ihrem Nachlass nach ihrem Tode zu geschehen hat. Der 

Erbvertrag ist an einen Notariatsakt gebunden. Er kann rechtswirksam nur bei einem Notar 

abgeschlossen und nur im Einvernehmen geändert oder aufgelöst werden. 

 

Mit einem Erbvertrag kann nur über drei Viertel des Nachlasses verbindlich verfügt werden. 

Ein Viertel bleibt zur freien Verfügung eines jeden Ehegatten. Jeder Ehegatte kann über 

dieses Viertel mit Testament verfügen oder es tritt mangels testamentarischer Verfügung 

hinsichtlich dieses Viertels die gesetzliche Erbfolge in Kraft. 

 

Also wer in seiner Ehe grundsätzlich auf Nummer Sicher gehen will, der legt von vornherein 

fest, was der überlebende Ehepartner neben den vorhandenen Kindern oder der erbsüchtigen 

Verwandtschaft erben soll. Und damit es keine Unsicherheit gibt, weil man ja ein Testament 

auch heimlich ohne Wissen des anderen ändern kann, werden die Erbregelungen eben 

unwiderruflich in einem Erbvertrag abgeschlossen. Wer durch einen Erbvertrag zum Erben 

berufen wird, der hat damit gleich den höchstrangigsten Berufungsgrund auf seiner Seite. Ein 

Erbvertrag ist in seiner Rechtswirkung stärker als ein Testament, stärker als ein Vermächtnis 

und selbstverständlich auch stärker als die gesetzliche Erbfolge. 

 

 

 

2.6.5 Das Testament 

 

Der klassische Fall einer letztwilligen Verfügung der 

Bekanntgabe des eigenen letzten Willens, ist das Testament. 

Das Testament, die Testierfreiheit ist ein höchstpersönliches 

Recht eines jeden Menschen, das aber an eine Reihe von 

Bedingungen gebunden ist. Auch für die Verfassung und 

Erstellung von Testamenten gibt es einige wichtige 

Grundregeln. 
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Grundsätzlich unterscheidet man demnach Testamente, die unter Heranziehen des Gerichtes, 

eines Notars oder eines Anwaltes – also öffentlich – errichtet, und Testamente, die vom 

Erblasser selbst, aber unter Hinzuziehung von Zeugen abgefasst werden. 

 

 

 

2.6.5.1 Private Testamentsformen 

 
Das Testament kann eigenhändig schriftlich, fremdhändig schriftlich oder mündlich errichtet 

werden. Die einfachste Form, die auch kostenlos ist, stellt das eigenhändig schriftliche 

Testament dar. Es muss zur Gänze vom Erblasser eigenhändig geschrieben (verfasst) und von 

ihm auch eigenhändig unterschrieben werden. Ort und Datum sind sehr zweckmäßig aber 

nicht unbedingt erforderlich. Bei dieser Testamentsform sind keine Zeugen erforderlich. Ist 

der Erblasser zur Errichtung eines eigenhändigen schriftlichen Testamentes nicht mehr in der 

Lage, könnte von jemand anderem ein fremdhändiges schriftliches Testament errichtet 

werden; jedoch sind hiefür drei fähige Testamentszeugen erforderlich und der Erblasser 

müsste das Testament ebenfalls unterfertigen. 

 

 

 

2.6.5.2 Fähige Testamentszeugen 

 
Die Testamentszeugen dürfen nicht Erben oder Legatare (Personen, die im Testament etwas 

erhalten) und auch mit den Erben nicht verwandt oder verschwägert oder deren besoldete 

Hausgenossen sein; weiteres müssen sie mindestens 18 Jahre alt und dürfen nicht 

besachwaltet, blind, taub, stumm, wahrnehmungsunfähig oder Sprache des Erblassers 

unkundig sein. Ist beim Tod eines Hofbetriebsführers aber weder ein Erbvertrag noch ein 

Testament vorhanden, tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 



  36 

2.6.5.3 Gesetzliche Erbfolge 

 

Diese richtet sich nach der Nähe der Verwandtschaft und wird in Parentelen oder Linien 

unterteilt, wobei die nähere Linie die entferntere Linie und innerhalb einer Linie die näheren 

Verwandten die entfernteren Verwandten ausschließen. 

 

 

 

2.6.6 Das Vermächtnis 

 

Durch Einzelverfügungen (Legate) können bestimmte Personen ohne gesetzliches Erbrecht 

mit Zuwendungen aus dem Erbvermögen bedacht werden. Damit bekommen die „Legatare“, 

die auch nicht Erben aufgrund eines Testaments sein müssen, per Vermächtnis etwas 

„vermacht“. 

Legate betreffen keine Anteile an einem Erbvermögen, sondern ganz bestimmte, genau 

bezeichnete Gegenstände. Ein einem Legat kann aber auch der Erbe eines Vermögens 

verpflichtet werden, an eine bestimmte Person über eine gewisse Zeit Unterhaltszahlungen zu 

leisten, ihre Ausbildung zu finanzieren oder ihr die Benützung von Liegenschaften zu 

gestatten. 

 

Wer mit einem Legat bedacht wurde, kann durchaus in einer günstigeren Position sein als der 

Erbe selbst. Beispielsweise kann ein Grundstück oder eine Liegenschaft, die man per 

Vermächtnis übertragen bekommt mehr wert sein als der gesamte restliche Nachlass. 

Außerdem haftet der Begünstigte aus einer Legatsverfügung nicht für etwaige Schulden aus 

dem Nachlass, so wie etwa ein normaler Erbe. Damit bekommt der Begünstigte am ehesten 

das, was ihm zugedacht wurde – auch dann, wenn die Erbberechtigten ihr Erbe nicht antreten, 

weil die Schulden größer sind als der restliche Nachlass. Die Gläubiger können sich nämlich 

nur an die Erben halten, nicht aber an die Empfänger eines Legats. 

 

Es gibt trotzdem Umstände, die ein Legat deutlich verkürzen können: 

 

·   Der Erbe kann die Vermächtnisse entsprechend kürzen, wenn sie den reinen Nachlass 

übersteigen. 
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·  Der Erbe kann die Vermächtnisse auch dann kürzen, wenn ein Noterbe versorgt 

werden muss. Erst müssen die  Erb- oder Pflichtteile vollständig ausbezahlt werden, 

bevor ein Legat – entsprechend gekürzt – übergeben werden kann. 

 

·  Auch die Unterhaltsansprüche von Minderjährigen rangieren noch vor den 

Forderungen der Legatare, wenn der Nachlass nicht für alles ausreicht. 

 

 

Es gibt verschiedene Arten von Vermächtnissen. Diese wären: 

 

·  Vorausvermächtnis – Hineinvermächtnis 

 

·  Einzelvermächtnis – Mitvermächtnis 

 

·  Hauptvermächtnis – Subvermächtnis 

 

·  Gattungsvermächtnis - Speziesvermächtnis 

 

 

 

2.7 Verlassenschaftsverfahren 11) 

 

Ein Verlassenschaftsverfahren ist ein Verfahren zur Erlangung der Erbschaft. Jeder Erbe kann 

nach dem Tod des Erblassers entweder auf sein Erbe verzichten, oder es (bedingt oder 

unbedingt) annehmen.  

Nach dem Verlassenschaftsverfahren übergibt das Gericht die Erbschaft an den Erben durch 

Einantwortung (d.h. der Erbe nimmt die Erbschaft an). Wenn Sie sich für dieses Thema 

interessieren, finden Sie Informationen in den Bannereinschaltungen.    

 

Bei jedem Todesfall gibt das Standesamt eine Meldung an das für den Wohnsitz des 

Verstorbenen zuständige Bezirksgericht weiter. Stirbt jemand im Krankenhaus, dann ist 

übrigens jenes Standesamt zuständig, in dessen Einzugsbereich das Krankenhaus gelegen ist. 
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Das ist insbesondere in Wien mit seinen zahlreichen Krankenanstalten in den verschiedensten 

Bezirken von Bedeutung. 

Für die unmittelbaren Angehörigen des Verstorbenen werden eine Reihe von traurigen 

Pflichten im Zusammenhang mit der Bestattung fällig, die je nach Gegend und Zugehörigkeit 

zu bestimmten Religions- oder Gesinnungsgemeinschaften teilweise unterschiedlichen Sitten 

und Gebräuchen unterworfen sind. Für die Abwicklung der Begräbnisse stehen den 

Angehörigen die sehr erfahrenen und professionellen Berater der privaten und öffentlichen 

Bestattungsunternehmen zur Seite. Allerdings fallen damit teilweise recht beträchtliche 

Kosten an, die in der Regel von jenen Angehörigen übernommen werden, die vermutlich auch 

das Erbe antreten sollen. 

 

Auf alle Fälle empfiehlt es sich, die Belege für die entstandenen Auslagen sehr genau zu 

sammeln und aufzulisten, weil diese Ausgaben im Verlassenschaftsverfahren gegen den 

Nachlass geltend gemacht werden können. Das heißt, es werden zuerst einmal die 

Begräbniskosten aus dem Nachlass ersetzt, erst dann kann das, was übrig bleibt, verteilt 

werden. Theoretisch (und leider oft auch praktisch) kann es ja möglich sein, dass derjenige, 

der in Erwartung seiner Erbschaft alle Kosten übernommen hat, dann gar nicht zum Erben im 

Testament eingesetzt wurde. Dann soll er wenigstens nicht auch noch die Begräbniskosten 

verlieren. 

 

Wichtig ist weiters, dass die nötigen Dokumente besorgt werden, die später gegebenenfalls 

für Pensions- und Unterhaltsansprüche erforderlich sind. Wer in einer Versicherungspolizze 

als Begünstigter aufscheint, soll ebenfalls so bald wie möglich das Ableben des Versicherten 

bei der Versicherungsgesellschaft melden. Auch sind Ansprüche gegen den Vermieter 

rechtzeitig geltend zu machen, wenn die berechtigten Nachkommen in die Mietrechte des 

Verstorbenen eintreten wollen. 

 

 

 

2.8 Pension der Übergeber 12) 

 

Eine der wesentlichen Fragen der Hofübergabe ist die wirtschaftliche Absicherung des 

Übergebers. Die Frage ob ein Pensionsanspruch besteht, wie hoch eine solche Pension sein 
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wird und ob allenfalls zur Pension eine Ausgleichszulage gebührt, steht im Mittelpunkt der 

Überlegungen. 

Das Sozialrecht ist dem ständigen Wandel von sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten 

unterworfen. Es ist daher unbedingt notwendig, vor Abschluss eines Übergabevertrages eine 

entsprechende Beratung durch die Fachleute der Landwirtschaftskammern und der 

Sozialversicherung der Bauern in Anspruch zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1 Pensionsantrag 

 

Pensionen werden nur auf Antrag gewährt. Es gibt dafür Pensionsantragsformulare, die bei 

den Sozialversicherungsträgern und bei den Gemeindeämtern aufliegen. Der Pensionsantrag 

wird zweckmäßig direkt bei der zuständigen Sozialversicherungsanstalt gestellt. 

 

Um zu einer Pension zu gelangen, muss zum Stichtag die pensionsversicherte 

Erwerbstätigkeit bereits aufgegeben sein. Das bedeutet der Betrieb muss bereits übergeben 

oder verpachtet sein. Es empfiehlt sich daher vor der Übergabe des Betriebes bei der 

Sozialversicherungsanstalt der Bauern einen Überprüfungsantrag (das ist kein Pensionsantrag) 
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zu stellen. Der Versicherte wird von der Sozialversicherungsanstalt vom Ergebnis verständigt 

und kann die weitere Vorgangsweise danach richten. 

 

Bei der Feststellung, ob und in welcher Höhe ein Pensionsanspruch besteht, spielen die 

erworbenen Versicherungszeiten eine zentrale Rolle. Oft ist es nicht einfach, die im Laufe 

eines Lebens erworbenen Versicherungszeiten nachzuweisen. 

Hier hilft ein Antrag auf Feststellung der Versicherungsdaten. In der Regel übermittelt die 

SVB dem Versicherten einige Jahre vor Pensionsantritt die entsprechenden Formulare. Sie 

müssen gewissenhaft ausgefüllt an die Anstalt zurückgeschickt werden. 

 

 

 

2.8.2 Ab wann gebührt die Pension? 

 

Der Anfall einer Eigenpension ist abhängig von der Erfüllung aller 

Anspruchsvoraussetzungen. Sonst kann eine Pension überhaupt nicht gebühren. 

Wenn nun der Antrag innerhalb eines Monats nach Erfüllung dieser 

Anspruchsvoraussetzungen gestellt wird, dann gebührt die Pension ab dem nächsten 

Monatsersten nach der Erfüllung dieser Anspruchsvoraussetzungen. 

Wird der Antrag später gestellt, fällt die Pension mit dem Stichtag an. Das ist dann der 

Monatserste nach dem Antrag. 

Wurde der Antrag selbst an einem Monatsersten gestellt, so ist dieser Tag auch gleichzeitig 

der Stichtag und der Tag des Pensionsanfalles. 

 

 

 

2.8.3 Pensionsanspruch 

 

Anspruch auf eine Pension hat nur jemand, der in der Pensionsversicherung pflichtversichert 

war, die Beiträge bezahlt hat und weitere Voraussetzungen erfüllt. Pflichtversichert sind 

Personen ab dem 15. Lebensjahr, die auf eigene Rechnung und Gefahr einen land- oder 

forstwirtschaftlichen Betrieb führen oder auf deren Rechnung und Gefahr ein solcher geführt 

wird. Das bedeutet, dass Eigentümer, Pächter und Personen die an einem land- und 
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forstwirtschaftlichen Betrieb ein Fruchtgenussrecht besitzen, zur Pflichtversicherung 

herangezogen werden. 

 

Für die Pensionsversicherung des Betriebsführers ist ein Einheitswert von mindestens € 

1.500,- notwendig, es sei denn, dass der Betroffene seinen Lebensunterhalt überwiegend aus 

dem Ertrag des Betriebes bestreitet. 

Versicherungspflicht besteht auch für Kinder, Enkel, Wahl- und Stiefkinder sowie die 

Schwiegerkinder eines Landwirts/ einer Landwirtin, sofern sie hauptberuflich im Betrieb 

beschäftigt sind und das 15. Lebensjahr vollendet haben, sowie seit 2001 auch die 

hauptberuflich beschäftigten Eltern. 

 

Führen Ehegatten einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb auf gemeinsame Rechnung 

und Gefahr, oder ist einer am Betrieb des anderen hauptberuflich beschäftigt, so sind beide 

Ehegatten in der Pensionsversicherung pflichtversichert. Die Beitragsgrundlage wird geteilt. 

 

Vor dem Jahre 2000 wurde bei Erwerbstätigkeit eines Ehegatten der gesamte Betrieb dem 

ausschließlich in der Landwirtschaft Tätigen zugerechnet.  
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2.9 Steuern 13) 

 

Im Rahmen der Hofübergabe wollen die Vertragsparteien 

gleichsam in einer Paketlösung das Eigentum am 

landwirtschaftlichen Betrieb übertragen, die Altersvorsorge 

der Übergeber absichern und allfällige Abfindungen an die 

weichenden Kinder regeln. 

Eine steuerliche Betrachtung des Übergabevertrages vor der 

Unterzeichnung ist aufgrund der für die Vertragsparteien oft 

nicht zu erkennenden finanziellen Auswirkungen auf jeden 

Fall zu empfehlen. 

 

 

 

2.9.1 Erbschafts- und Schenkungssteuer 

 

 

2.9.1.1 Besteuerungsgrundlage 

 

Unentgeltliche Vermögenszuwendungen unterliegen grundsätzlich der Erbschafts- und 

Schenkungssteuer („begünstigte bäuerliche Betriebsübergaben“ unterliegen hingegen der 

Grunderwerbsteuer). 

 

Als Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Schenkungssteuer ist grundsätzlich der 

gemeine Wert (erzielbarer Einzelveräußerungspreis) heranzuziehen. Bei der Schenkung von 

land- und forstwirtschaftlichem Vermögen und Grundvermögen gilt der (günstigere) 

dreifache Einheitswert als Bemessungsgrundlage für die Erbschafts- und Schenkungssteuer. 

 

Wird ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb ohne nennenswerte Gegenleistung (zum 

Beispiel Ausgedinge, Zahlungen an weichende Geschwister) an den Übernehmer übertragen, 

so hat dieser Schenkungssteuer zu bezahlen. Für bestimmte Betriebsschenkungen gilt seit 

1.1.2000 allerdings ein Freibetrag von € 356.000,-. 
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2.9.1.2 Steuersatz 

 

Die Höhe der Schenkungssteuer richtet sich sowohl nach der Steuerklasse als auch nach dem 

Steuertarif. 

 

 

Nach dem Verwandtschaftsgrad werden die Geschenknehmer in fünf Steuerklassen 

eingeteilt: 

 

 

 

Steuerklasse I Ehegatte und Kinder 

Steuerklasse II Abkömmlinge der Kinder 

Steuerklasse III 
Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, 

Geschwister 

Steuerklasse IV 
Schwiegereltern, Schwiegerkinder, Kinder 

von Geschwistern (Nichten und Neffen) 

Steuerklasse V alle übrigen Erwerber 

 

 

 

 

 

Bei Zuwendung von land- und forstwirtschaftlichem Vermögen ist von der errechneten Steuer 

ein Betrag von € 110- in Abzug zu bringen. 

 

Alle Vermögensvorteile, die von derselben Person innerhalb von 10 Jahren anfallen, werden 

dem letzten Erwerb zugerechnet. In Entsprechung des Tarifs wird von der Gesamtsumme die 

Steuer berechnet und die für die früheren Erwerbe berechnete Steuer wird wieder abgezogen. 
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Die Steuer in Prozent lässt sich wie folgt berechnen: 

 

 

 

      bis €                                                           Steuerklassen 

 I II III IV V 

7.300 2 4 6 8 14 

14.600 2,5 5 7,5 10 16 

29.200 3 6 9 12 18 

43.800 3,5 7 10,5 14 20 

58.400 4 8 12 16 22 

73.000 5 10 15 20 26 

109.500 6 12 18 24 30 

146.000 7 14 21 28 34 

219.000 8 16 24 32 38 

365.000 9 18 27 36 42 

730.000 10 20 30 40 46 

1,095.000 11 21 32 42 48 

1,460.000 12 22 34 44 51 

 

 

 

Bei Grundstücksschenkungen an nahe Angehörige kommen 2 %, ansonsten 3,5 % 

Grundstückszuschlag (Grunderwerbsteueräquivalent) hinzu. 

 

 

 

2.9.1.3 Steuerschuld und Steuerschuldner 

 

Die Steuerschuld bei der Schenkung entsteht mit dem Zeitpunkt der Ausführung der 

Schenkung (Besitzerwerb). Steuerschuldner sind sowohl der Geschenkgeber als auch der 

Geschenknehmer (aber natürlich nur einmal). 
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2.9.1.4 Steuerbefreiungen 

 

Bei der Berechnung der Erbschafts- und Schenkungssteuer bleiben bei jedem Erwerb 

steuerfrei: 

 

·  für Personen der Steuerklasse I oder II 

                                                        € 2.200,- 

 

·  für Personen der Steuerklasse III oder IV 

                                                                       € 440,- 

 

·  für Personen der Steuerklasse V 

                                                                 € 110,- 

 

 

Weitere Steuerbefreiungen betreffen Schenkungen unter Lebenden zwischen Ehegatten bis zu 

einem Wert von € 7.300,-. Zusätzlich sind unter anderem übliche Gelegenheitsgeschenke, 

Schenkungen zum Zweck des angemessenen Unterhaltes sowie der Verzicht auf den 

Pflichtteilsanspruch steuerbefreit. 

 

Auch der Erwerb von Todes wegen von endbesteuerten Bankeinlagen und 

Forderungswertpapieren ist steuerfrei. Für den Erwerb eines Sparbuches, das zum 

Todeszeitpunkt des Erblassers endbesteuert war, muss daher keine Erbschaftssteuer bezahlt 

werden. Wird das Sparbuch jedoch unter Lebenden geschenkt, unterliegt der Erwerb der 

Schenkungssteuer. 

 

 

 

2.9.1.5 Freibetrag von € 356.000,- 

 

Bei der Schenkung von Betrieben unter Lebenden (und auch bei Erbschaften) wird seit 1. 

Jänner 2000 ein großzügiger Freibetrag von € 365.000,- (auch bei Land- und 

Forstwirtschaftsbetrieben gilt der dreifache Einheitswert) gewährt. 
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Für die Begünstigung müssen folgende Voraussetzungen vorliegen: 

 

·  Es muss sich um einen inländischen Betrieb (mindestens Viertelanteil) handeln (z.B. 

nicht Wohnhaus, Baugrund,...) 

 

·  Der Betrieb muss der Erziehung von Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft dienen 

 

·  Der Erwerber muss eine natürliche Person (z.B. keine GesmbH) sein 

 

·  Der Geschenkgeber muss das 55. Lebensjahr bereits vollendet haben oder 

erwerbsunfähig sein 

 

Die Steuer ist grundsätzlich nachträglich einzuheben, wenn der Erwerber innerhalb von 5 

Jahren das zugewendete Vermögen überträgt, betriebsfremden Zwecken zuführt oder der 

Betrieb (Teilbetrieb) aufgegeben wird (Meldepflicht binnen einem Monat). 

 

Obwohl eine Schenkung sogar steuerlich günstiger sein könnte als eine der 

Grunderwerbsteuer unterliegende bäuerliche Betriebsübergabe, sollten die vertraglichen 

Vereinbarungen entsprechend dem „wahren Willen“ (ist eine Absicherung der Übergeber 

erwünscht?) und weniger nach (einmaligen) steuerlichen Gesichtspunkten abgefasst sein. 

 

 

 

2.9.1.6 Veranlagung und Einhebung 

 

Schenkungen sind innerhalb von 3 Monaten ab Kenntnis vom Anfall dem Finanzamt für 

Gebühren und Verkehrsteuern anzumelden. Zur Anmeldung sind sowohl der Geschenkgeber 

als auch der Geschenknehmer verpflichtet. Wird die Steuer von einem land- und 

forstwirtschaftlichen Vermögen bemessen, kann die Festsetzung der Steuer in 10 

Jahresbeträgen beantragt werden. Voraussetzung dafür ist, dass für die Steuer Sicherheit 

geleistet wird und der Steuerpflichtige glaubhaft macht, dass er bei Entrichtung der 

Steuerschuld in einem Betrag das land- und forstwirtschaftliche Vermögen ganz oder 

teilweise veräußern müsste. Bei Aufteilung wird jedoch der Gesamtbetrag der Steuern um 
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20% erhöht und in 10 gleiche Teile aufgeteilt, die jeweils am 31. März eines jeden Jahres 

fällig sind. 

Das Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern setzt die Erbschafts- und Schenkungssteuer 

mit Bescheid fest und die Steuer wird einen Monat nach Bescheidzustellung zur Zahlung 

fällig. 

 

 

 

2.9.2 Grunderwerbsteuer 

 

 

2.9.2.1 Besteuerungsgrundlage 

 

Der Grunderwerbsteuer unterliegen alle entgeltlichen Erwerbe, soweit davon Grundstücke 

betroffen sind. Der landwirtschaftliche Übergabevertrag stellt ein entgeltliches Rechtsgeschäft 

dar, wenn der Übernehmer dem Übergeber entsprechende Leistungen (zum Beispiel 

Ausgedinge, Hinauszahlungen, Schuldübernahme) zu erbringen hat. 

 

Grundsätzlich ist der Wert der Gegenleistung (zum Beispiel Kaufpreis) Bemessungsgrundlage 

der Grunderwerbsteuer. 

Bei der Übergabe land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke wird die Grunderwerbsteuer 

jedoch vom einfachen Einheitswert berechnet, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind 

(„begünstigte bäuerliche Betriebsübergabe“ gemäß § 4 Abs. 2 Z 2 Grunderwerbsteuergesetz): 

 

·  Übergabe eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes (Grundstückes) 

 

·  Übergabe an den Ehegatten, einen Elternteil, ein Kind, Enkelkind, Stiefkind, 

Wahlkind oder Schwiegerkind des Übergebers 

 

·  die übergebene Liegenschaft muss weiterhin land- und forstwirtschaftlich genutzt 

werden 

 

·  durch den Übergabevertrag muss der Lebensunterhalt des Übergebers gesichert 

werden (zum Beispiel Geldleistungen, Naturalleistungen, freie Station) 
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Wie der Verwaltungsgerichtshof mit Erkenntnis vom 4.12.2003, Zl. 2002/16/0246, 

ausgesprochen hat, ist hiefür nicht erforderlich, dass der Wert der Gegenleistungen 

(Ausgedinge, etc.) den dreifachen Einheitswert übersteigt. 

 

 

 

2.9.2.2 Steuersatz 

 

Bei der bäuerlichen Betriebsübergabe an den begünstigten Personenkreis beträgt der 

Steuersatz 2 %, beim Grundstückserwerb durch den nicht begünstigten Personenkreis 3,5 % 

der Bemessungsgrundlage. 

 

 

 

2.9.2.3 Steuerschuld und Erklärungspflicht 

 

Die Steuerschuld entsteht mit der Verwirklichung des Erwerbsvorganges. Das ist in der Regel 

mit der Unterfertigung der Vertragsurkunde. 

Bis zum 15. des dem Entstehen der Steuerschuld folgenden zweiten Kalendermonats ist die 

Abgabenerklärung unter Verwendung des amtlichen Vordruckes (Formular Gre 1 im Kapitel 

Formulare und Mustervorlagen) beim Finanzamt vorzulegen (zum Beispiel Vertragsabschluss 

am 11.April 2006 – Abgabe der Abgabenerklärung bis 15. Juni 2006). 

Das Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern setzt die Grunderwerbsteuer grundsätzlich 

mit Bescheid fest. Die Grunderwerbsteuerschuld wird einen Monat nach Zustellung des 

Grunderwerbsteuerbescheides fällig. 

 

 

 

2.9.2.4 Bewertung von Ausgedinge 

 

Wenn im Übergabevertrag keine Geldwerte festgelegt wurden, kommen fixe Sätze bei der 

Bewertung des Ausgedinges zur Anwendung. Ein Erlass des BMF aus dem Jahr 1996 sieht 

die Bewertung der Pflege und Betreuung der Übergeber mit mindestens € 145,- monatlich 

vor, die Kosten für ein Begräbnis sind mit mindestens € 1.450,- anzusetzen. 
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2.9.2.5 Steuerbefreiung 

 

·  Der Erwerb eines Grundstückes, wenn der für die Berechnung der Steuer maßgebende 

Wert € 1.100,- nicht übersteigt (Bagatellgrenze). 

 

·  Der Erwerb von Todes wegen und Grundstücksschenkungen unter Lebenden. 

Gemischte Schenkungen von Grundstücken unterliegen (nur) im Ausmaß der 

Gegenleistung der Grunderwerbsteuer. 

 

·  Erwerb eines zum Nachlass gehörigen Grundstückes durch Miterben zur Teilung des 

Nachlasses. 

 

·  Grundstückserwerb im Wege eines Zusammenlegungsverfahrens oder eines 

Flurbereinigungsverfahrens. 

 

·  Bei behördlichen Maßnahmen zur besseren Gestaltung von Bauland, der Erwerb eines 

Grundstückes nach den für die bessere Gestaltung von Bauland geltenden 

Vorschriften. 

 

 

 

2.9.2.6 Berechnung 

 

1.) Gleichzeitige Übergabe von land- und 

forstwirtschaftlichem Vermögen und Grundvermögen: 

 

Die begünstigte bäuerliche Betriebsübergabe bezieht sich nur 

auf die Übergabe von land- und forstwirtschaftlichem 

Vermögen. In der Regel wird neben dem land- und 

forstwirtschaftlichen Vermögen auch noch das als 

Grundvermögen bewertete Wohngebäude übergeben. Es liegen 

somit zwei Erwerbsvorgänge vor. Die Grunderwerbsteuer ist 

für die land- und forstwirtschaftlichen genutzten Grundstücke 

(einschließlich Wirtschaftgebäude, Maschinen und Geräte, etc.) vom Einheitswert und für die 
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anderen Grundstücke von der Gegenleistung zu berechnen. Die einheitliche Gegenleistung ist 

hierbei im Verhältnis der Werte auf die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke einerseits 

und auf die übrigen Grundstücke andererseits aufzuteilen. 

 

 

2.) Gemischte Schenkung: 

 

Ein Übergabevertrag kann eine gemischte Schenkung darstellen, wenn keine begünstigte 

bäuerliche Betriebsübergabe vorliegt, der Wert der Gegenleistungen im Übergabevertrag 

gering ist und die Vertragsparteien in diesem Umfang eine Schenkung beabsichtigen. Bei 

Annahme einer gemischten Schenkung unterliegt der unentgeltliche Teil (Betrag, um welchen 

der dreifache Einheitswert die Gegenleistung übersteigt) der Schenkungssteuer, soweit kein 

Freibetrag gilt. Der entgeltliche Teil unterliegt der Grunderwerbsteuer, wobei der Wert der 

Gegenleistung als Bemessungsgrundlage anzunehmen ist. 

 

 

3.) Übergabe gegen Zurückbehaltung des Fruchtgenusses: 

 

Der Übernehmer wird mit Abschluss des Übergabevertrages Eigentümer des 

landwirtschaftlichen Betriebes, die volle Nutzung verbleibt jedoch bis zu einem vereinbarten 

Zeitpunkt beim Übergeber. In der Regel werden die Einkünfte weiterhin dem Übergeber 

zugerechnet. Bei dieser Vertragsgestaltung kann zwar eine begünstigte bäuerliche 

Betriebsübergabe vorliegen eine Steuerbegünstigung für „Neueinsteiger“ ist allerdings nicht 

möglich (kein Betriebsführerwechsel). 

 

 

4.) Die Zurückbehaltung land- und forstwirtschaftlicher Flächen (Teilübergabe): 

 

Bei einer Teilübergabe wird nicht das gesamte Vermögen des land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebes übergeben, sondern nur ein Teil davon. 

Der Hofübergeber behält sich Teile des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens zurück, 

entweder um sich abzusichern oder um den zurückbehaltenen Teil selber zu bewirtschaften. 
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Das Zurückbehalten von Teilen des Betriebes führt auch zu ertragsteuerrechtlichen 

Konsequenzen. Der Übergeber erzielt aus der Bewirtschaftung der zurückbehaltenen Fläche 

nach wie vor Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft und ist mit diesem Einkommen 

gegebenenfalls steuerpflichtig. Außerdem ist zu beachten, dass eine Betriebsaufgabe oder 

Betriebszerschlagung auch bei pauschalierten Betrieben gesondert steuerpflichtig ist. 

 

 

 

2.9.3 Abgabenbefreiungen gemäß NeuföG ab 2002 

 

Mit Bundesgesetzblatt vom 26.4.2002 wurde unter anderem auch das Neugründungs-

Förderungsgesetz geändert. Seit 1.1.2002 sind bestimmte Betriebsübergaben bis zu einem 

Wert von € 75.000,- (Freibetrag) insbesondere von der Grunderwerbsteuer sowie von 

Stempelgebühren und Bundesverwaltungsabgaben (zum Beispiel bei Grundverkehrsansuchen, 

Zulassungsgebühr für Kraftfahrzeuge) befreit. Bei der begünstigten bäuerlichen 

Betriebsübergabe an nahe Angehörige wird der einfache land- und forstwirtschaftliche 

Einheitswert als Wert herangezogen, andernfalls die für die Betriebsübergabe gewährten 

Gegenleistungen. 

Eine Befreiung von der Grundbuchseintragungsgebühr (Bezirksgericht) gibt es in der Regel 

nicht, weil diese nur für „die Einbringung von Grundstücken auf gesellschaftsvertraglicher  

Grundlage unmittelbar im Zusammenhang mit der Neugründung einer Gesellschaft  gilt, 

soweit Geschäftsanteile oder Anteile am Vermögen der Gesellschaft als Gegenleistung 

gewährt werden“. 

 

 

Voraussetzungen: 

 

Diese Abgabenbefreiungen werden gewährt, wenn 

 

·  die bisher die Betriebsführung beherrschende Person den Betrieb übergibt und der 

Übernehmer sich bisher nicht in vergleichbarer Art beherrschend betrieblich betätigt 

hat. 

Keine begünstigte Hofübertragung liegt daher vor, wenn der Übernehmer in den 

letzten 15 Jahren vor der Übernahme als Betriebsführer (zum Beispiel Pächter) den 
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elterlichen oder einen anderen (von den Wirtschaftstätigkeiten) gemäß ÖNACE her 

vergleichbaren) land- und forstwirtschaftlichen Betrieb auf eigene Rechnung und 

Gefahr bewirtschaftet hat. 

 

·  die Erklärung der Betriebsübertragung unter vorheriger Inanspruchnahme einer 

Beratung durch die gesetzliche Berufsvertretung (Bezirksbauernkammer) erfolgt ist. 

Die Erklärung der Betriebsübertragung muss im Zeitpunkt des Entstehens des 

Abgabenanspruches gegeben sein (d.h. im Regelfall vor Unterfertigung des 

Übergabevertrages). 

 

 

Achtung: 

Die Grunderwerbsteuer darf nicht mit der ebenfalls häufig im Zusammenhang mit 

Übergabeverträge vorkommenden Schenkungssteuer verwechselt werden. 

 

 

 

2.9.4 Anzeigepflicht bei Änderung der Verhältnisse 

 

Nachfolgende Umstände sind innerhalb von fünf Jahren nach der Übergabe an die betreffende 

Behörde (Finanzamt, Grundverkehrskommission,...) zu melden und führen zum 

nachträglichen Wegfall der Begünstigung: 

 

·  Der Betrieb oder wesentliche Grundlagen davon werden entgeltlich oder unentgeltlich 

übertragen. 

 

·  Der Betrieb oder wesentliche Grundlagen davon werden betriebsfremden Zwecken 

zugeführt. 

 

·  Der Betrieb wird aufgegeben. 

 

Im Hinblick auf die Abgabenbefreiung gemäß NeuFöG erscheint es aus steuerlichen Gründen 

überlegenswert, bei Vorliegen der Voraussetzungen die Hofübergabe einer Verpachtung 

vorzuziehen. 



  53 

2.10 Übergabevertrag 14) 

 

Der Übergabevertrag ist das zentrale „Instrument“ der Hofübergabe. Er spiegelt die Wünsche 

und Bedürfnisse der beteiligten Personen wider. Es ist von zentraler Bedeutung, dass die 

Vertragsparteien die einzelnen Bereiche des Übergabevertrages ausreichend besprechen. 

Danach wird der Inhalt dieser mündlichen Willensübereinstimmung von den Vertragsparteien 

selbst, durch einen Notar oder Rechtsanwalt in grundbuchfähiger Form verfasst. Eine 

Rechtsberatung ist vor Erstellung des Übergabevertrages jedenfalls zu empfehlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.1 Vertragsabschluss 

 

Maßgeblich für den Vertragsabschluss ist die Willenseinigung zwischen Übergeber und 

Übernehmer. Sowohl auf Übergeber- als auch Übernehmerseite können entweder eine 

Einzelperson als auch Ehegatten stehen. Die weichenden Kinder der Übergeber sind nicht 

direkte Vertragspartner, sondern können im Übergabevertrag  bedacht werden. Es handelt sich 

hier um so genannte Vertragsbestimmungen „zugunsten Dritter“. 

Der Vertragsabschluss kommt durch die Willensübereinstimmung sämtlicher 

Vertragsparteien zustande und bedarf einer vorherigen Absprache über die einzelnen 
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Vertragpunkte. Sobald die mündliche Willensübereinstimmung erfolgt ist, ist die Verfassung 

eines schriftlichen Übergabevertrages erforderlich. 

 

Die Verfassung des Vertrages kann sowohl von einem Rechtsanwalt oder Notar 

vorgenommen werden oder von den Vertragsparteien selbst erfolgen, wenn sie hiezu in der 

Lage sind. Der Übergabevertrag muss beglaubigt unterfertigt werden und in 

grundbuchsfähiger Form verfasst werden, damit er grundbücherlich durchgeführt werden 

kann. 

 

 

 

2.10.2 Vertragsparteien 

 

Der Übergabevertrag ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft und setzt als Vertragspartner einen 

Übergeber und einen Übernehmer voraus. Die weichenden Kinder werden dann 

Vertragspartner, wenn sie im notariellen Übergabevertrag einen Erbverzicht abgeben und 

diesen Erbverzicht durch Mitunterfertigung des Übergabevertrages bestätigen. Ein derartiger 

Erbverzicht der weichenden Kinder kann aber rechtsverbindlich nur in einem notariellen 

Übergabevertrag oder in einen gesonderten Notariatsakt erfolgen. 

 

 

 

2.10.3 Vertragsinhalt 

 

Die Vertragsparteien haben zwar, wie in jedem anderen Vertrag, eine freie 

Gestaltungsmöglichkeit der einzelnen Vertragspunkte. Allerdings haben sich im bäuerlichen 

Übergabevertrag bestimmte Vertragspunkte bewährt und eingebürgert, die nur gelegentlich je 

nach Wirtschaftslage und Besonderheit des Betriebes kleine Abweichungen erfahren. 
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2.10.4 Die wichtigsten Vertragspunkte 

 

1) Übergabsobjekt 

 

Im Vertrag sind sämtliche zu übergebenden Liegenschaften bzw. Grundstücke genau 

anzuführen, ebenso deren Ausmaß. Weiteres ist zu vereinbaren, ob mit der Liegenschaft 

verbundene Anteilsrechte an Agrargemeinschaften, bei Genossenschaften oder sonstigen 

Gemeinschaften, wie z.B. Molkereien, Waldgenossenschaften, usw. mit übergeben werden 

oder ob einzelne Grundstücke ausdrücklich im Eigentum des Übergebers zurückbehalten 

werden. 

Bei Zurückhaltung einzelner Grundstücke sind förderungs- und sozialrechtliche Folgen zu 

beachten. 

 

 

2) Ausgedingsrechte 

 

Diese bestehen in der Regel aus: 

 

·  einem Wohnungsrecht in einer genau bezeichneten Wohnung oder in bestimmten 

Wohnräumen des Wohnhauses oder dem Fruchtgenussrecht der Wohnung an einem 

gesamten Gebäude, meist einschließlich der erforderlichen Beheizung und 

Beleuchtung und dem Recht des freien und ungehinderten Aufenthaltes auf sämtlichen 

übergebenen Grundstücken und Gebäuden außer den Privaträumen der Übernehmer 

 

·  das Besuchsrecht 

 

·  Verköstigung der Übergeber durch die Übernehmer; allenfalls entsteht dieses Recht 

erst auf Verlangen durch die Übergeber 

 

·  Pflege und Betreuung der Übergeber durch die Übernehmer, soweit dies im häuslichen 

Rahmen üblich und zumutbar ist 
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·  der Verpflichtung, dass ein den Übergebern oder einem Übergeberanteil allfällig 

zukommendes Pflegegeld den Übernehmern insoweit zu überlassen ist, als die 

Übernehmer die Pflege und Betreuung des Pflegegeldbeziehers tatsächlich vornehmen 

 

·  der Reinigung der Wohnung bzw. Räumlichkeiten der Übergeber, der Kleidung und 

Wäsche und deren Ausbesserung 

 

·  der Übernahme der Arzt-, Medikamenten- und Spitalskosten, soweit diese nicht von 

der Sozialversicherung der Bauern oder einer anderen Versicherungsanstalt getragen 

werden 

 

·  der Übernahme der Begräbnis-, Graberrichtungs- und Grabpflegekosten 

 

Das Ausmaß der Wohnungs- und Ausgedingeleistungen ist im Einzelfall einvernehmlich 

zwischen Übergeber und Übernehmer nach den Bedürfnissen festzulegen. Vereinbarungen 

über ein Taschengeld sind heute durch die Leistungen der Pension überholt. Es können aber 

noch zusätzlich weitere Ausgedingeleistungen vereinbart werden oder einzelne vorgenannte 

Leistungen entfallen. 

 

 

3) Belastungen und Schulden 

 

Grundbücherlich sichergestellte Forderungen (Hypotheken) müssen sowieso vom 

Übernehmer mit übernommen werden. Bezüglich außerbücherlicher Schulden sollte jedoch 

eine eigene vertragliche Regelung getroffen werden. Gemäß den Bestimmungen des ABGB 

haftet der Übernehmer gemeinsam mit den Übergebern für die Schulden des Unternehmens, 

die er bei der Übergabe kannte oder kennen musste. 

 

 

4) Vorbehalte 

 

Der Übergeber kann sich neben den vorgenannten Wohnungs- und Ausgedingeleistungen 

noch weitere Rechte sichern, die er im Moment gar nicht in Anspruch nehmen will, deren 

Geltendmachung er sich aber allenfalls für später vorbehält.  
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In Frage kommen: 

 

·  Fruchtgenuss an Waldgrundstücken: 

 

Der Übergeber kann sich auf Lebenszeit oder auf eine bestimmte Zeitdauer das 

Fruchtgenussrecht an bestimmten Waldparzellen, aber auch an anderen Grundstücken 

vorbehalten. Dieses Recht beinhaltet die Entnahme des hiebsreifen Holzes des betreffenden 

Grundstückes. Will ein Übergeber aus einem Grundstück aber den gesamten Holzbestand in 

Anspruch nehmen, müsste ein uneingeschränktes Fruchtgenuss- und Schlägerungsrecht 

vereinbart werden. Jedenfalls hat er aber auf die sozial- und steuerrechtlichen Folgen zu 

achten. 

 

 

·  Geldbetrag: 

 

Der Übergeber kann sich anstelle eines Fruchtgenussrechtes auch einen bestimmten 

Geldbetrag vorbehalten und der Übernehmer hat diesen Betrag bei Fälligstellung zur Gänze 

oder in vereinbarten Teilbeträgen zu bestimmten Terminen zu bezahlen. 

 

 

·  Eigentumsvorbehalt: 

 

Der Übergeber kann sich das Eigentum an bestimmten beweglichen Sachen oder 

Grundstücken zurückbehalten. Dies ist reiflich zu überlegen und hat ebenfalls sozial- und 

steuerrechtliche Konsequenzen zur Folge. 

 

 

5) Veräußerungs- und Belastungsverbot 

 

Der Übergeber kann sich auf Lebenszeit ein Veräußerungs- und Belastungsverbot 

ausbedingen, wobei ein solches im Einzelfall gründlich zu überlegen sein wird. Ein 

Belastungsverbot schränkt die freie wirtschaftliche Entscheidungsfähigkeit des Übernehmers 

ein. Eben wegen dieser Einschränkung des Übernehmers werden derartige Verbotsrechte im 

Interesse des Betriebes eher nicht empfohlen. 
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Sollte aber doch ein Belastungsverbot in den Vertrag aufgenommen werden, könnte dies im 

Interesse der flexiblen Bewirtschaftungsmöglichkeit dahingehend eingeschränkt werden, dass 

der Übernehmer im Übergabevertrag vertraglich berechtigt wird, auch ohne Zustimmung des 

Übergebers Belastungen für betriebliche Zwecke bis zu einem vertraglich festgelegten – in 

einem angemessenen Verhältnis zum jeweiligen Liegenschaftswert stehenden – Höchstbetrag 

vorzunehmen. 

 

Die wäre ein Kompromiss, der sowohl den Interessen des Übergebers an Sicherheit als auch 

den Interessen des Übergebers an freier wirtschaftlicher Entscheidungsfähigkeit 

entgegenkommt. 

 

 

6) Wertsicherung 

 

Soweit Geldleistungen (Erbsentfertigungen, Barrenten) vereinbart werden, sollten diese in der 

Regel mit einem landwirtschaftlichen Index, nämlich dem Index der Agrareinnahmen, 

allfällig auch nach dem Verbraucherpreisindex wertgesichert werden. Einzelprodukte, 

insbesondere der Holz-, Vieh- oder Milchpreis sollten als Wertmesser möglichst nicht 

herangezogen werden, da der Wert eines Einzelproduktes meist größeren Schwankungen 

ausgesetzt ist und diese nicht die durchschnittliche Geldwertveränderung wiedergeben. 

 

 

7) Weitergabeverpflichtung 
 
Einschränkungen in der Verfügungsfreiheit des Übernehmers oder dessen Ehegatten, 

insbesondere die Verpflichtung des Übernehmers, den Betrieb an eines seiner Kinder oder gar 

ein bestimmtes Kind oder Enkelkind zu Lebzeiten oder nach dem Tode zu überlassen, sind 

nicht zu empfehlen. Sie werten den Übernehmer zum bloßen Verwalter ab und nehmen ihm 

unter Umständen die Freude an der Betriebsführung. Sie verfehlen oftmals ihr Ziel, da heute 

nicht über eine Generation hinaus und auf die dann herrschenden Zustände vorausgesehen 

werden kann. Die Kinder der Übernehmer wissen diese wohlmeinende Sicherung der 

Erhaltung des Betriebes in der Familie, welche von den Großeltern ehedem verfügt wurde, oft 

nicht zu schätzen, wollen vielleicht gar nicht übernehmen oder werden ihren Eltern, den 

ursprünglichen Übernehmern gegenüber wegen der ihnen zustehenden Sicherheit anmaßend. 

Eine gewissenhafte Entscheidung der Frage, welches seiner Kinder später einmal übernehmen 
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wird, sollte in der Regel dem Übernehmer überlassen bleiben. Denkmöglich wäre eine 

Regelung für den Fall des kinderlosen Versterbens des Übernehmers vor den Übergeber. 

Diese an sich oftmals sehr heiklen Fragen sind aber im gegebenen Anlassfall gründlich und 

ohne Emotionen zu überlegen. 

 

 

8) Unvergleich 
 
Der Übergeber kann gerichtlich die Ablöse der Ausgedingeleistungen in Geld verlangen, 

wenn ihm deren Inanspruchnahme wegen vom Übernehmer zu vertretenden Umstände 

billigerweise nicht mehr zugemutet werden kann. In eine Unvergleichsbestimmung des 

Übergabevertrages kann aufgenommen werden, dass der Unvergleichsfall durch 

Gerichtsurteil festzustellen ist und das Gericht anstelle der Natural- und Arbeitsleistungen 

eine Ersatzgeldleistung zu bestimmen hat. Es sollte jedenfalls vereinbart werden, dass nur bei 

andauernden und tiefgreifenden Zerwürfnissen das Gericht in Anspruch genommen wird. Es 

ist aber zu bedenken, dass eine derartige gerichtsmäßige Feststellung die Probleme auch nicht 

ganz befriedigend lösen kann, da eben eine vertragliche Vereinbarung der liebevollen 

Betreuung des Übergebers und des friedlichen Zusammenlebens auch durch Richterspruch 

nicht erzwungen werden kann. Es ist aber nicht empfehlenswert, eine Bestimmung in den 

Übergabevertrag aufzunehmen, wonach es dem Übergeber freisteht, nach Belieben und ohne 

Grund aus der Verpflegung und Versorgung des Übernehmers auszuscheiden, andersweit 

Wohnung zu nehmen und hiefür eine Ersatzgeldleistung beanspruchen zu können. 

 

 

9) Abfindung der weichenden Kinder 
 
Die weichenden Kinder sollen im Einvernehmen einen angemessenen Abfindungsbetrag unter 

Berücksichtigung 

 

·  des Ertragswertes (nicht Verkehrs- oder Einheitswert) der Übergabeliegenschaft, 

 

·  der vom Übernehmer zu übernehmenden Schulden und 

 

·  des Ausmaßes der Auszugsleistungen vertraglich zugesichert erhalten.  
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Die Reihenfolge der Auszahlung und die Fälligkeit einzelner Teilentfertigungsbeiträge sollte 

ebenfalls möglichst einvernehmlich, jedoch unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit des Betriebes im Einzelfall festgelegt werden. Wenn eine einvernehmliche 

Regelung nicht erzielbar ist, besteht ein Rechtsanspruch der weichenden Kinder auf 

Abfindung zu Lebzeiten des Übergebers nicht. Nach dessen Tod können die weichenden 

Kinder aber einen Anspruch auf den Pflichtteil erheben. 

 

 

10) Erb- bzw. Pflichtteilsverzicht 
 
Allfällige Erbverzichtserklärungen können von den weichenden Kindern rechtsgültig 

entweder im notariellen Übergabevertrag, durch gerichtliche Beurkundung oder einen 

gesonderten Notariatsakt abgegeben werden. In einem solchen Fall kann der Übernehmer 

sicher sein, dass nach dem Tod des Übergebers keine weiteren Forderungen gestellt werden 

können. Im Interesse des Hofübernehmers ist zumindest eine Pflichtteilsverzichtserklärung zu 

empfehlen. 

 

 

11) Kosten 
 
Sämtliche mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung des Übergabevertrages 

verbundenen Gebühren, Steuern und Abgaben hat in der Regel der Übernehmer zu tragen. 

Diese Vertragspunkte sind bei jedem einzelnen Übergabevertrag zu beachten. 

Selbstverständlich können auch noch weitere zusätzliche Vereinbarungen getroffen werden 

oder die eine oder andere vorgenannte Vereinbarung weggelassen werden. Es ist aber immer 

auf den Einzelfall Bedacht zu nehmen und der vollständige Wille der Vertragsparteien soll im 

Übergabevertrag seinen Niederschlag finden. In Einzelfällen können auch weitere 

Bestimmungen in den Übergabevertrag aufgenommen werden, wie z.B. aufgeschobene 

Übergabe oder eine bedingte Übergabe. 
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2.11 Nachlass und Erbschaft 15) 

 

Mit dem Tod eines Menschen erlöschen zwar die Rechte und Pflichten, die seine Person 

angehen die Eigentumswerte und die Verbindlichkeiten, die seinen Nachlass darstellen, gehen 

jedoch an seine Erben über. In der Praxis wird man dabei zwischen öffentlich-rechtlichen und 

privatrechtlichen Rechten und Pflichten unterscheiden müssen. 

 

 

 

2.11.1 Öffentlich-rechtliche Rechte und Pflichten 

 

Öffentlich- rechtliche Rechte und Pflichten sind im überwiegenden Maße an die verstorbene 

Persönlichkeit gebunden und erlöschen daher mit ihrem Tod. 

 

 

 

2.11.2 Privatrechtliche Rechte und Pflichten 

 

Vererblich sind ganz allgemein die vermögensrechtlichen Rechte und Pflichten also dingliche 

Rechte, Forderungen und Verbindlichkeiten, sowie Rechtspositionen, wie beispielsweise der 

Besitz. 

Hierher zählen alle mögliche Formen von Besitzrechten an Geld, Guthaben auf Konten, 

Forderungs- und Beteiligungswertpapiere und Ähnliches, Grund- und Firmenbesitz, 

Immobilien, Pretiosen (Gold, Edelsteine und Schmuck) sowie Antiquitäten etc. Zum Nachlass 

gehören kann auch ein Unternehmen, soweit es nicht an ein höchstpersönliches Recht 

gebunden ist, wie zum Beispiel eine Rechtsanwaltskanzlei. 

Unverbindlich sind vor allem die persönlichen Familienrechte: etwa die Beziehung zwischen 

den Ehegatten und die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern, weil die mit dem 

Tod eines Menschen enden. 

 

Nicht vererblich sind weiters 

 

·  Veräußerungs- und Belastungsverbote, 
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·  Wiederkaufs- und Vorkaufsrechte 

 

·  und weitgehend auch persönliche Dienstbarkeiten. 

 

Normalerweise enden Auftrag und Vollmacht durch den Tod entweder des Machtgebers oder 

des Machthabers, nicht so bei der Prokura, bei der kaufmännischen Handlungsvollmacht und 

bei der Prozessvollmacht. 

Sollen Aufträge und Verfügungen über den Tod des Erblassers hinaus weiter gelten (die 

Verfügung, dass jemand zum Testamentvollstrecker ernannt werden soll), dann müssen 

solche Aufträge in Testamentsform (unter Beachtung der Formvorschriften) getroffen werden. 

 

 

 

2.12 Die Zukunft des Betriebes 

 

Dass die Zukunft des Betriebes in den Händen der Hofübernehmer liegt ist wohl 

selbstverständlich und jedem klar.  Doch, dass auch die Hofübergeber daran beteiligt sind, ob 

der Betrieb auch in Zukunft wirtschaftlich geführt und bewirtschaftet werden kann, daran 

denken bestimmt  nicht viele. 

 

„Kinder lernen durch schauen“, diese Tatsache ist wohl jedem bekannt. Also so wie es dem 

korrespondierenden Hofübernehmer vorgezeigt wird, so wird er es höchstwahrscheinlich auch 

selber einmal machen. Oder auch ganz das Gegenteil. Wurde der Hof von den Eltern 

erfolgreich und wirtschaftlich geführt, dann will dies natürlich auch der Nachfolger 

vollziehen. Zeigten die „Vorgänger“ jedoch keinen Eifer, den Betrieb nicht „den Bach runter 

zu schwemmen“, so liegt es hier ganz in den Händen des nachfolgenden Hofbesitzers, es 

anders zu machen, als wie bisher. 

 

Hofübergeber sollten daher bestrebt sein, ihren Kindern und somit Nachfolgern, nur Positives 

und Zielstrebendes in die Wiege zu legen und ihnen zu zeigen, was es bedeutet und wie 

wichtig es ist, dass man ein Ziel vor Augen hat und dies mit Eifer, Elan, Freude und mit etwas 

Köpfchen auch erreichen kann. In diesem Falle ist das Ziel natürlich eine erfolgreiche 

Weiterführung des Betriebes. 
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Wenn dies alles geschieht und der Hofübernehmer bestrebt ist, auch seinen Kindern einmal 

seinen Besitz in die Hände zu legen, dann steht für eine erfolgreiche Zukunft nichts mehr im 

Wege... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13 Erfolgreiche Hofübergabe/-übernahme 

 

Eine erfolgreiche Hofübergabe- und Übernahme bedeutet mehr Harmonie und Lebensqualität 

für alle Beteiligten. Fehler, ob schwerwiegende oder auch nur kleine, können immer und 

überall passieren. Doch ganz besonders im Bereich einer Besitzübergabe. 

 

Es gibt kaum Betriebe, bei denen ein solch großer Schritt im Leben reibungslos verläuft. 

Meist sind es die kleinen, denkbar „unwichtigen“ Dinge, wie ein Gespräch, die dann zu einem 

„Crash“ in der Familie führen. 

 

Wie wichtig diese kleinen, einfachen Tätigkeiten sind, wird hier in diesem Zeitungsausschnitt  

aus SVB Aktuell 2/2006 deutlich sichtbar: 
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          SVB Aktuell 2/2006 

 

 

 

Es wünschen sich mit Sicherheit alle korrespondierenden Hofübernehmer eine ebenso 

makellose Hofübergabe, wie die der Familie Spatzenegger. Doch muss man dann auch alle 

positiven „Vorarbeiten“ dazu leisten, um dies zu erreichen, wie es auch die offensichtlich 

zufriedene Familie aus Salzburg gemacht hat. 

 

Aus diesem Zeitungsausschnitt sind deutlich die bravorösen Vorzüge zu erkennen, die einem 

zu einer erfolgreichen Übergabe führen: 

 

·  der Hoferbe stand von Anfang an fest 

 

·  sie hatten das Ziel vor Augen den Betrieb so rasch als möglich zu übergeben 

 

·  den „Jungen“ stehen alle Freiheiten zu Verfügung 

 

·  von den „Alten“ wird nicht mehr mitgemischt 
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·  gegenseitige Unterstützung und „faires Denken“ ist vorhanden 

 

·  rechtzeitiges Gespräch der beiden Generationen 

 

·  rechtzeitige professionelle Beratung 

 

·  Zusammenhalt in der Familie 

 

 

 

 

Wenn man diese Aspekte betrachtet und auch vollzieht, kann eigentlich nicht mehr viel, in 

punkto Hofübergabe, daneben gehen. 

 

Der größte Fehler, den man machen kann, ist „Nichtstun“. Viele denken, dass es noch viel zu 

früh ist, um sich über solche Sachen den Kopf zu zerbrechen und lassen einfach alles auf sich 

zukommen. Doch man kann gar nicht so schnell schauen und schon steht die Übergabe, 

beziehungsweise Übernahme vor der Tür.  

Man kann sich nie früh genug über rechtliche Angelegenheiten und dergleichen informieren. 

Doch am wichtigsten ist und bleibt es mit beteiligten Personen über die Situation der 

Besitzübergabe so früh als möglich zu sprechen und genügend darüber zu diskutieren. 

 

 

 

2.14 Das Dilemma 16) 

 

Es kann keine allgemeinen, stets gültigen und uneingeschränkt 

anwendbaren Rezeptlösungen geben. Denn jeder Generationswechsel 

verläuft auf jedem Hof anders und wird primär von den dort 

lebenden Menschen gestaltet. Der „Hofübergabeprozess“ sollte in 

der Regel keinen Anfang und kein Ende kennen. Er sollte gedanklich 

mit der Übernahme beginnen und wird nah der Übergabe noch weiter 

wirken. 
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Konkreter wird dieser Prozess des Wechsels in der Unternehmensführung, wenn eines oder 

mehrere Kinder sich an dem bäuerlichen Beruf interessiert zeigen, beziehungsweise kein Kind 

sich dafür entscheiden will. Von da an gilt es, den Prozess, der 10 bis 20 Jahre dauern kann, 

gemeinsam zwischen Übergeber und möglichen Übernehmern zu planen und umzusetzen. 

Dies verlangt eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen der Elterngeneration und den 

Kindern. Denn, je besser beide Generationen vor der Hofübergabe einen gemeinsamen Weg 

finden, desto größer ist die Chance einer problemlosen Übergabe beziehungsweise 

Übernahme. 

 

Wie das Zusammenleben vor und nach dem Generationenwechsel gestaltet wird, ist sehr 

individuell. Aber für beide Generationen geht es jedoch weiterhin darum, den gegebenen 

Rahmenbedingungen entsprechend, angemessene Lösung für die erfolgsorientierte 

Weiterführung des Betriebes und für ein geordnetes Zusammenleben der zwei oder drei 

Generationen am Betrieb zu finden. Dabei soll auf das eigene aber auch auf das Wohl der 

„anderen“ Bedacht genommen werden. Bei Konflikten geht es darum, Lösungen zu finden, 

bei denen alle Beteiligten „Sieger“ sind. 

 

 

Dabei geht es um Fragen wie zum Beispiel: 

 

·  Wie gestalten wir das Zusammenleben beim Wohnen und zum Beispiel gemeinsames 

Essen?  

 

·  Welche Räume sind „Schutzräume“ für 

die jeweilige Generation? 

 

·  Gibt es einen Gemeinschaftsraum? – 

Welche Familienereignisse sollten 

gemeinsam gefeiert werden? 

 

·  Wie erfolgt die Sicherung des 

Einkommens? 
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·  Welche Entscheidungskompetenzen haben im Sinne der „fließenden Hofübergabe“ 

noch die Übergeber? 

 

·  Wie und in welcher Form kann der Kontakt zu den „weichenden“ Kindern erhalten 

werden? 

 

·  Wie gelingt eine sinnvolle Arbeits- und Freizeitgestaltung beziehungsweise 

Arbeitsteilung und Abgrenzung des täglichen Lebensablaufes zwischen Jung und Alt, 

zwischen Großeltern und Enkelkinder sowie Schwiegereltern und Kindern etc? 

 

·  ... ? 

 

 

Tradition, Besitzstruktur sowie die unterschiedlichen persönlichen Werthaltungen und 

Lebensauffassungen der Generationen und der „eingeheirateten“ Lebenspartner spielen bei 

gemeinsamen Entscheidungsfindungen eine an Bedeutung zunehmende Rolle. Das zu 

berücksichtigen ist keine selbstverständliche und leicht zu lösende Aufgabe. Es können aber 

nur individuelle, den familiären und betrieblichen Verhältnissen angepasste Lösungen 

gefunden werden, um das alltägliche Zusammenleben der Generationen nicht zu einem 

„Kampffeld“ der Interessen mit Siegern und Verlierern ausarten zu lassen. 

 

Von allen Beteiligten, die an einer „fließenden und menschlich – befriedigenden 

Hofübergabe“ interessiert sind, verlangt dies die Bereitschaft, von Traditionen und 

Gewohntem Abschied zu nehmen; die Fähigkeit „Loszulassen“ und die menschliche Größe 

unterschiedliche Lebensgestaltungen der Generationen anzunehmen. 

 

Denn, nicht der Betrieb, sondern die Menschen sollen 

im Mittelpunkt aller Überlegungen stehen; damit wird 

eine Basis gesetzt, damit der Betrieb Zukunft haben 

kann. 
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3. Der Fragebogen 

 
Mit Hilfe meines Betreuungslehrers und meiner 

außerschulischen Diplompartner gelang es mir, einen 

gut bedachten Fragebogen von 30 Fragen und somit 

sechs Seiten zu erstellen.  

Diese beinhalten allgemeine Fragen über die bereits 

vorangegangene Hofübergabe, wie zum Beispiel 

„Wann erfolgte die Übergabe Ihres Hofes?“ oder 

„Finden Sie, dass die Übergabe Ihres Betriebes zum 

richtigen Zeitpunkt stattgefunden hat oder hätte dies 

Ihrer Meinung nach bereits früher oder zu einem 

späteren Zeitpunkt geschehen müssen?“. 

Aber auch konkrete Fragen, wie „Wenn bei Ihrer Hofübernahme bzw. Hofübergabe viel 

gestritten wurde, was war Ihrer Meinung nach schuld daran bzw. was war der Auslöser für die 

Streitigkeiten?“  

Doch die wichtigste Frage von allen durfte natürlich nicht fehlen: 

 

„Wenn Sie an Ihre Hofübergabe bzw. Hofübernahme zurückdenken, was würden Sie 

heute nicht mehr bzw. anders machen?“ 

 

(Der gesamte Fragebogen befindet sich im Anhang meiner Diplomarbeit.) 

 

Gut ausgerüstet und vorbereitet, machte ich mich auf den Weg zu meinen fünf ausgewählten 

Betrieben. Die Selektion dieser erfolgte mit Hilfe meines außerschulischen Partners, welcher 

gleichzeitig auch Notar meines Heimatbezirkes ist. Er gab mir eine Liste mit all jenen 

Betrieben, bei welchen die Hofübergabe in den letzten vier Jahren erfolgte. Ganz unabhängig 

von Bekanntheitsgrad oder Schwierigkeit der Übergabe wählte ich per Zufallsprinzip einige 

Betriebe aus.  

Nach telefonischer Vereinbarung besuchte ich diese dann gleich darauf, um mein Wissen über 

diverse Geschehnisse bei Hofübergaben zu bereichern. 

 

Ich stellte sowohl Hofübergeber, als auch Hofübernehmer meine ganz spezifischen Fragen 

und war verwundert und gleichzeitig begeistert, wie offen und ehrlich alle Personen im 
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Zusammenhang mit diesem heiklen Thema umgehen können. Ich bekam wirklich tolle, 

ausführliche Antworten, die mich sehr zum Denken anregten und mir so einen guten Beitrag 

für meine Ausarbeitung dieser Diplomarbeit lieferten. 

 

Der Fragebogen wurde nicht von meinen Befragten ausgefüllt, sondern von mir persönlich. 

Ich stellte die Fragen und füllte sie zugleich auf dem erarbeiteten Fragebogen aus.  

 

Auf diesem Wege möchte ich mich nochmals recht herzlich bei meinen Betrieben, welche 

sich sofort zur Verfügung stellten, für Ihre Offenheit und Ehrlichkeit bedanken! Ohne sie 

wäre diese Diplomarbeit nie zu Stande gekommen. 

 

 

 

3.1 Ausarbeitung des Fragebogens 

 

Nach meinen erfolgreichen Hausbesuchen nahm ich die gut ausgefüllten Fragebögen zur 

Hand und machte mich an die Arbeit sie auszuwerten. Dies war auf Grund vieler 

verschiedener Antworten und Meinungen gar kein leichtes Ding.  

 

Zuerst wurden Auswertungstabellen erstellt, wobei jede Frage einzeln genau unter die Lupe 

genommen worden ist.  

Anhand dieser entstandenen Gliederung konnte ich weiters Grafiken erstellen, in welchen die 

Antworten meiner Probanten gut erkennbar sind. 

 

Schlussendlich kam ich zu einem „ausgiebigen“ Ergebnis und zu einer guten Auswertung, 

welche mir so einige Fehler, welche immer wieder bei einer Hofübernahme beziehungsweise 

Hofübergabe passieren, darboten. 

 

 

 

3.2 Ergebnis 

 

In diesem Kapitel wird jeder einzelne Punkt meines erstellten Fragebogens genauestens 

bearbeitet, um die Schlussfolgerung ersichtlich zu machen. 
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17%

83%

vor der Pensionierung des
Übergebers

nach der Pensionierung

1.) Wann erfolgte die Übergabe Ihres Hofes? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diese Frage wurde von meinen Probanden mit 17 % mit der Antwort „vor der Pensionierung 

des Übergebers“ beantwortet und bei 83% meiner Befragten erfolgte die Hofübergabe nach 

der Pensionierung des Übergebers. 

 

Hier kann man deutlich einen wesentlichen Fehler bei Hofübergaben erkennen. Nämlich 

diesen, dass meist viel zu lange auf eine Hofübergabe gewartet wird. Je früher man sich 

darüber Gedanken macht, umso weniger Probleme und Fehler entstehen hinterher.  

 

Doch meist ist eine Übergabe aus diversen Gründen nicht früher, als erst nach der 

Pensionierung, möglich. 
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60%

40%

0%

richtiger Zeitpunkt

früher

später

2.) Finden Sie, dass die Übergabe Ihres Betriebes zum richtigen Zeitpunkt 
stattgefunden hat oder hätte dies Ihrer Meinung nach bereits früher oder zu einem 
späteren Zeitpunkt geschehen müssen? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Trotz allem finden 60% meiner Probanden, dass ihre Hofübergabe beziehungsweise 

Hofübernahme zum richtigen Zeitpunkt stattgefunden hat. 

Natürlich ist es kein Fehler, wenn die Übergabe erst nach der Pensionierung des Übergebers 

erfolgte, wenn hinterher keine Probleme und Schwierigkeiten aufgetreten sind.  

Doch 40% wiederum gaben an, dass ihr großer „Schritt“ bereits früher hätte erfolgen müssen. 

Dies bestätigt meine Meinung, dass es für solch wichtige Dinge nie zu früh sein kann und 

dass dies sehr wohl einen Fehler darstellen kann. 

 

Wie hier auf dieser Grafik zu erkennen ist, waren null Prozent der Meinung, dass ihre 

Übergabe beziehungsweise Übernahme zu einem späteren Zeitpunkt hätte erfolgen müssen. 

Sei es mit der Begründung, dass alles zu überstürzt passierte oder, dass der Hofübernehmer 

noch nicht bereit für eine solch große Verantwortung war.  

Dieser Meinung war kein einziger Betrieb und ist auch sicher kein Nachteil. Denn hier in 

diesem Zusammenhang ist es besser zu spät, als zu früh. 
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40%

20%

40%
4 Monate bis 5 Jahre

6 bis 10 Jahre

11 bis 20 Jahre

3.) Wie lange vorher haben Sie sich zur Übergabe bzw. zum Übernehmen entschlossen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wie hier aus dieser Grafik ersichtlich ist, waren sich 40% meiner Befragten Hofübernehmer 

bereits 11 bis 20 Jahre vor ihrer Übernahme im Klaren, dass sie eines Tages den elterlichen 

Betrieb übernehmen werden. Es kommt nämlich oft vor, dass der Hofübernehmer von Anfang 

an fest steht und sich dieser nicht erst herauskristallisieren muss, was aber auch oft vorkommt.  

 

Diese Tatsache bestätigen die ebenfalls 40%, welche mir zur Antwort gaben, dass sie sich erst 

4 Monate bis 5 Jahre zur Hofübernahme entschieden haben. 

 

Die restlichen 20% meiner auserwählten Betriebe wussten bereits 6 bis 10 Jahre vor ihrer 

Hofübernahme, dass ihnen das große Los in die Wiege gelegt wird. 
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20%

80%

stand schon immer fest 

hat sich ergeben

50%

25%

25%

15 bis 20 Jahre

21 bis 25 Jahre

26 bis 30 Jahre

4.) Stand der Übernehmende von Beginn an fest oder hat er sich erst 
 herauskristallisiert? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bei dieser Frage bekam ich zu 80% die Antwort, dass sich der Hofübernehmer erst im Laufe 

der Jahre ergeben hat und somit nicht schon immer feststand, was die restlichen 20% meiner 

befragten Personen wiederum behaupteten. 

 
 
 
 
 
5.) a) In welchem Alter trafen Sie den Entschluss zur Hofübernahme bzw  
 Hofübergabe? 
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20%

80%

ja

nein

50% meiner Probanden gaben an, im Alter von 21 bis 25 Jahren den elterlichen Betrieb 

übernommen zu haben. 25% wiederum taten dies bereits mit 15 oder bis 20 Jahren und 

ebenfalls 25% mit 26 bis 30 Jahren. 

Mit diesen Antworten kann man schwer eine Schlussfolgerung für mögliche Fehler ziehen, 

denn es gibt keine Regel für das Alter eines Übernehmers. Wenn die Zeit reif ist und sich der 

„Erbe“ dazu berufen fühlt, wird einfach übernommen. Es kann kein Fehler sein bereits mit 15 

oder erst mit 30 Jahren einen Hof zu übernehmen. Wenn es passt, dann passt es! 

 
 
 
 
 
b)   Wurden sie darum ersucht? 
 
 
 

 
 
 
20% der Hofübernehmer konnten mir diese Frage bejahen.  

Meist wurde aus diversen familiären oder aus gesundheitlichen Gründen der Hofübergeber 

von der Landwirtschaftskammer oder von Familienmitgliedern um die Hofübernahme 

beziehungsweise Hofübergabe ersucht. 

 

80% hingegen wurden nicht um eine Übernahme oder Übergabe gebeten. 

Hier ist zu beachten, dass von vielen älteren Personen ein Ersuchen um eine Hofübergabe 

falsch verstanden werden kann. Natürlich meinen es die „Außenstehenden“ nur gut mit 

einem, sei es aus gesundheitlichen Gründen oder aus dem Grund, dass einem der Ruhestand 

nur zu gut gemeint ist. Aber für die „noch Hofbesitzer“ kommt es oft so rüber, als wenn sie 

„abgeschoben“ werden würden. Hier kann dann ein großer Fehler auftreten. Nämlich jener, 

dass die ältere Generation einfach nicht übergeben will und sich strikt dagegen weigert.  
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33%

50%

0%
17% 0%

reine Schenkung

Übergabe

Verkauf

Vertrag auf Todesfall

sonstige Form

100%

0%

zufrieden

nicht zufrieden

Hier ist es am besten, ihnen einfach „freien Lauf“ und sie selbst entscheiden zu lassen, wann 

ihrer Meinung nach der richtige Zeitpunkt zur Übergabe wäre. 

 
 
 
 
 
6.) In welcher Form verlief die Übergabe Ihres Betriebes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mehrheit meiner Probanden (50%) hielten die Form einer „Übergabe“ für angemessen. 

Bei 33% wurde der Hof „geschenkt“ und 17% wählten einen „Vertrag auf Todesfall“.  

Bei keinem einzigen Betrieb, welcher von mir befragt wurde, kam die Form des Verkaufes 

oder eine andere Möglichkeit in Frage. 

 
 
 
 
 
7.) Waren Sie mit dieser Form zufrieden oder hätten Sie sich hinterher doch lieber für 
  eine andere Variante entschieden? 
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100%

0%

0%

Sohn

Tochter

andere

40%

20%

40%

ja

nein

gelegentlich

Wie hier zu erkennen ist, waren alle Befragten mit ihrer gewählten Form zufrieden und hätten 

sich im Nachhinein nicht für eine andere Variante entschieden. 

 
 

 
 
 

8.) An wen haben Sie Ihren Betrieb übergeben? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Auch hier ist wieder eindeutig sichtbar, dass 100% meiner Probanden Söhne waren, welche 

den Betrieb übernommen haben. Töchter verlassen meist den elterlichen Betrieb um entweder 

bei einem anderen Hof „zuzuheiraten“ oder irgendwo anders ihr Glück versuchen. 

 
 
 
 

 
9.) Arbeiten Ihre Eltern am Betrieb noch mit? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  78 

50%

0%

50%

ja

nein

gelegentlich

20%

60%

20% 0%

ja, beide

ja, Vater

ja, Mutter

nein, niemand

Bei 40% wird von den ehemaligen Hofbesitzern noch fleißig am Betrieb mitgeholfen, bei 

weiteren 40% wird nur noch gelegentlich mit angepackt und bei 20% ist dies aus 

gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich. 

 
 
 
 
 

a.) Wenn ja, wird die zu verrichtende Arbeit gemeinsam abgesprochen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn die Hofübernehmer noch am Betrieb mithelfen, wird die Arbeit bei 50% immer 

abgesprochen und bei den restlichen 50% nur gelegentlich. Dass gar nicht über die zu 

verrichtende Arbeit gesprochen wird, kommt bei meinen Befragten nicht vor. 

 
 
 
 

 
10.) Geht Frau/Mann arbeiten oder ist zeitweilig arbeiten gegangen? 
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42%

29%

29%

 sehr gut

 gut

 nicht gut

Bei 60% der Probanden geht der Vater zeitwillig arbeiten oder ist arbeiten gegangen. Als 

Berufe wurden „Holzarbeiter“, „Busfahrer“, „Gemeindearbeiter“ oder „Mechaniker“ gewählt. 

Bei den Frauen, welche berufstätig sind beziehungsweise waren, kamen am öftesten die 

Berufe „Hausmeisterin“ oder „Busfahrerin“ vor. Dass niemand von den beiden arbeiten geht, 

kommt überhaupt nicht vor, da viele der Meinung sind, dass man ohne zusätzliches 

Nebeneinkommen nicht bestehen könnte, da ein Bauernhof ein „teures Hobby“ ist, wie mir 

gesagt wurde.  

 
 
 
 
 

11.) Wie gefällt es Ihnen selbstständig zu arbeiten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von meinen befragten Betrieben waren 42% der Meinung, dass es sehr gut ist, selbstständig 

arbeiten zu dürfen, was auch verständlich ist, denn man kann sich alles selbst einteilten. Sei es 

die Arbeit, die Freizeit oder gar der Urlaub.  

 

29% hingegen finden selbstständiges Arbeiten zwar gut, aber nicht perfekt und zu meiner 

vollen Verwunderung finden dies ebenso 29% ganz und gar nicht. 

Wie mir nach ausführlichen Gesprächen die Gründe für diese Meinung mitgeteilt wurden, 

verstand ich so einiges. Denn diese 29% beinhalten nur Frauen. Diese machten mir klar, dass 

ein Leben auf dem Bauernhof nicht immer leicht sein kann, wenn der eigene Ehemann 

versucht, Chef zu spielen und einem somit selbstständiges Arbeiten erst gar nicht bekannt ist. 
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34%

33%

33% ja, wenn es ein
Zusatzeinkommen gibt

ja

nein

12.) Kann ich in der Landwirtschaft ein zufrieden stellendes Erwerbseinkommen 
   erzielen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Heutzutage ist es schwer auf einem Hof überleben zu können, wenn es kein 

Zusatzeinkommen gibt.“ Dies waren die Worte von 34% meiner Hofübernehmer 

beziehungsweise Hofübergeber.  

„Eine Landwirtschaft ist ein teures Hobby!“ Diesen Satz bekam ich ebenso zu hören. Denn 

wer in der heutigen Zeit nicht nebenher arbeiten geht, hat als „kleiner Landwirt“ keine Chance 

mehr. Entweder man ist ein Großbetrieb mit über 50 Rindern oder man kann gleich alles 

verkaufen und das Landleben aufgeben. 

 

Von 33% bekam ich wieder eine ganz andere Antwort.  

Denn wenn man richtig wirtschaftet, groß genug ist und mit den anderen mithalten kann, dann 

kann man sehr wohl ein ausreichendes Erwerbseinkommen erzielen, wie mir gesagt wurde. 

 

Und wiederum 33% waren der Meinung, dass es überhaupt nicht möglich ist, sich allein durch 

zum Beispiel das „Milchgeld“ versorgen zu können. 
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80%

20%

ja

nein

60%

40%

ja

nein

13.) Hat es Erfahrungen mit Übergaben im Bekanntenkreis gegeben? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erfahrungen mit Übergaben hat es bei 60% meiner Befragten vor der eigenen Hofübernahme 

beziehungsweise Hofübergabe bereits gegeben. Es ist aufgefallen, dass genau diese 60% 

wesentlich mehr auf mögliche Fehler geachtet haben, um nicht die gleichen zu machen, die 

bei Verwandten, Bekannten und Freunden passiert sind. 

 
 
 
 
 

14.) Hatten Sie vor der Hofübernahme einige Bedenken, Befürchtungen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dass eine gewisse Angst vor der bevorstehenden Hofübernahme oder Hofübergabe vorhanden 

ist, ist wohl Jedem klar. Denn mit einer Übernahme beginnt ein neuer Lebensabschnitt, 

welcher viele Sorgen und Gefahren mit sich bringt. Doch 20% sind gegen diese Meinung und 

befürchten rein gar nichts. – „Was passiert, passiert!“ 
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50%

33%

17%
Konflikte zw ischen Alt und
Jung

Anst vor
Arbeitsüberforderung

Angst im Bezug auf Zukunft
des Betriebes

a.) Wenn ja, was waren die Gründe dafür? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Komischer Weise hatten wirklich 50% panische Angst vor der Schwiegermutter oder auch 

vor der Schwiegertochter. Aber ich sag nur Eines dazu: „Die guten alten Vorurteile.“ Der Ruf 

der bösen Schwiegermutter ist so bekannt, dass man einfach Angst haben muss, obwohl man 

meistens gar keinen Grund dazu hat. 

 

33% meiner Probanden hatten vor der Übernahme oder Übergabe Angst einer 

Arbeitsüberforderung unterworfen zu sein. Viele dachten, dass sie mit den ganzen 

Schreibarbeiten usw. nicht zusammen kommen würden. Doch wie ich erfuhr, legte sich diese 

Angst schnell, sobald man einmal mitten im Geschehen war. 

 

Eine weitere bestehende Angst von korrespondierenden Hofübernehmern oder hier besser 

Hofübergebern war es, wie es wohl in Zukunft mit dem Betrieb weitergehen soll.  

Ganze 17% hatten am Anfang kein Vertrauen zu den Erben und glaubten nicht daran, dass es 

überhaupt eine Zukunft für den lang bewirtschafteten Hof geben kann. 
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60%

0%

40%
ja, das w usste ich

nein, das w usste ich nicht

ich habe davon gehört

100%

0%

0%

ja, mit Notar/Rechtsanw alt

ja, aber ohne rechtliche Hilfe

nein, überhaupt nicht

15.) Wussten Sie, dass die Steuern niedriger sind, wenn Sie mit der Person, der Sie 
      Ihren Betrieb übergeben, nahe verwandt sind? 
 

 
 

 
 
 

Im Großen und Ganzen wussten die Probanden ganz gut über die Thematik der Steuern 

bescheid. Kein Betrieb hat nicht zumindest schon einmal von dieser gehört. 

 
 
 
 
 

16.) Gab es vor Ihrer Übergabe eine Besprechung über die enthaltenen 
   Vertragspunkte (mit oder ohne Notar/ Rechtsanwalt)? 
 

 
 

 
 
 

Alle meine befragten Betriebe hatten sich als rechtliche Hilfe einen Notar oder einen 

Rechtsanwalt herangezogen. 
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35%

29%

36% Wohnrecht

Rechte und Leistungen auch für Dritte,
w ie z.B. für Geschw ister, Kinder,...

andere

100%

0%

ja

nein

17.) Wenn ja, welche Vertragspunkte wurden besprochen? 
 

 
 

 
 
 

Als Vertragspunkte wurden hauptsächlich das Wohnrecht (35%), Ausgedinge, 

Veräußerungsverbot (36%) und Rechte und Leistungen für Dritte (29%) besprochen. 

 
 
 
 
 
18.) Wurde bei der Besprechung der Übergabe auch über Pflegeleistungen 
   gesprochen, wie z.B. wer bezahlt die Pflege im Altenheim usw.? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier ist deutlich sichtbar, dass es jeden meiner „Erben“ wichtig ist, wie es mit den Eltern in 

Zukunft weitergehen soll. Dies ist ganz und gar kein Fehler. 
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60%

40%

ja

nein

40%

60%

ja

nein

19.) Ist in Ihrer Familie auf Grund der Betriebsübernahme auch das Thema 
   „Steuern“ angesprochen worden? (z.B. Steuerbefreiung, Förderungen und 
   Prämien vom Land usw.)? 

 
 
 

 
 
 

60% der Probanten klärten die Thematik der Steuern vor der Hofübergabe. Dies ist sehr 

empfehlenswert, da man sich in diesem Bereich sehr viel an Geld (und wahrscheinlich auch 

an Nerven) sparen kann, wenn man sich im Vorhinein gründlich über alles informiert und 

auch bespricht. 

 
 
 
 
 

20.) Ist bei Ihrer Besprechung auch über die Pension der Übergeber gesprochen 
  worden? 
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60%

40%

ja, alle

nein, nicht alle

60% der Befragten fanden es nicht nötig, über die Pension der Übergeber zu sprechen. Auf 

alle Fälle ist es diesen Thema Wert angesprochen zu werden, da es wiederum für 40% für 

wichtig erscheint.  

Ob man die Pension der Übergeber nun bespricht oder nicht, liegt in den Händen der 

Betroffenen. Bestimmt ist es kein Fehler, da es wirklich ein sehr wichtiges und interessantes 

Thema ist. Andererseits muss man nicht darüber sprechen, da dieses Thema meist nur für die 

Hofübergeber von Bedeutung ist und es in diesem Sinne auch keinem anderen etwas 

„angeht“. Deshalb bevorzugen es immerhin nicht ganz die Hälfte der Betriebe, die Thematik 

der Pension im Raum stehen zu lassen. 

 
 
 
 

 
21.) Waren bei der Besprechung vor der Übergabe alle Personen dabei, die betroffen 
   waren? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus meiner Sicht zählt es zu den wichtigsten Punkten einer Hofübergabe, dass jeder 

Betroffene oder Beteiligte bei der Vorbesprechung über dieses Thema mit dabei ist. 

Denn es kam schon oft vor, dass das Fehlen eines Familienmitgliedes Auslöser für eine 

Streitigkeit darstellte. Meist auch völlig unbegründet.  

Doch hinterher ist es leicht zu reden und alles anzufechten, denn man wurde ja nicht 

informiert, nicht befragt und schon gar nicht in die Diskutierung über jegliche Dinge mit 

eingeschlossen.  
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50%

0%

50%

keine Zeit

kein Interesse

andere Gründe

Andererseits kann ein Fehlen aber auch eine ganz andere Ursache darstellen, wie in der 

nächsten Grafik sichtbar ist. 

 
 
 
 
 

22.) Wenn nicht alle betroffenen Personen anwesend waren, was war der Grund für 
   ihr Fehlen? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Wie hier zu erkennen ist, scheitert es nicht am Desinteresse der fehlenden Personen (0%), 

sondern am Zeitmangel (50%), aber oft auch an familiären Gründen (50%). Vielleicht will 

man sich als „Nebenstehender“ nicht einmischen oder gab es bereits im Hinblick auf dieses 

Thema eine kleine Streitigkeit und man meidet somit jeglichen Kontakt mit diversen 

Familienmitgliedern – kam schon alles vor. 
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60%

40%

ja

nein

23.) Sind Sie mit Ihrer Familie, bzw. mit den betroffenen Personen bereits vorher einmal 
  zusammen gesessen und haben über die bevorstehende Hofübergabe bzw. 
  Hofübernahme gesprochen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Wenn bereits alles klar und abgesprochen ist, ist es nicht mehr nötig, sich Sorgen zu 

machen!“  

Dieser Satz wurde mir als Antwort auf diese Frage in die Ohren gelegt.  

Warum auch nicht? Immerhin waren ganze 40% dieser Meinung. 

Im Gegensatz dazu bejahten 60% diese Fragestellung.  

 

„Diskutieren“ zählt zu den wichtigsten Punkten überhaupt in Hinsicht auf eine Übergabe. Und 

je früher desto besser! Es kann nie falsch sein über alles gründlich und früh genug zu 

sprechen. 
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20% 0%

0%

80%

Betriebslasten w urden vom
Hofübernehmer übernommen

Betriebslasten blieben beim
Hofübergeber

andere

keine vorhanden

56%

11%

33%

Notar

Rechtsanw alt

andere

24.) Wie wurden bei Ihrer Hofübernahme bzw. Hofübergabe die Betriebslasten 
   geregelt (z.B. Schuldenübernahme)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Thema wurde nur mit „Vorsicht“ beantwortet. Trotz Offenheit und Ehrlichkeit aller 

Probanden, wurde von diesem Thema schnell ausgewichen und abgelenkt, was auch 

verständlich ist. Wer spricht schon gerne über Schulden? Und alles müssen andere Leute nun 

auch wieder nicht wissen.  

 

In diesem Sinne gaben 80% meiner Befragten an, dass keine Betriebslasten vorhanden waren 

und bei 20% Aller wurden diese vom korrespondierenden Betriebsleiter übernommen. 

 
 
 
 

 
25.) Wer hat Sie über die rechtlichen Dinge informiert bzw. wen haben Sie zur Hilfe 
   herangezogen? 
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83%

0%

17%

Notar

Rechtsanw alt

andere

83%

17% 0%

ich w ar zufrieden

hätte besser sein können

ich w ar nicht zufrieden

Wie hier auf dieser Grafik zu erkennen ist, nahmen 56% der auserwählten Betriebe einen 

Notar, 11% einen Rechtsanwalt und ganze 33% andere, wie zum Beispiel die Bezirkskammer, 

zur Hilfe. 

 
 
 
 
 

26.) Wer hat bei Ihnen die Urkunde bzw. den Vertrag erstellt? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
83% ließen den Vertrag durch einen Notar und 17% durch andere rechtliche Personen oder 

Behörden erstellen. 

 
 
 
 
  
27.) Waren Sie persönlich mit der rechtlichen Betreuung zufrieden und erhielten Sie  
  eine gute und ausreichende Beratung? 
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80%

20%

ich w ar zufrieden

ich w ar nicht zufrieden

75%

25%

zu teuer

andere Gründe

„Ich war zufrieden“ war die Antwort von 83% der Befragten.  

17% hingegen behaupteten, dass die rechtliche Beratung noch intensiver hätte ausfallen 

können. 

 
 
 
 
 

28.) Waren Sie mit dem Preis- Leistungsverhältnis Ihres Beraters zufrieden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie anhand dieser Grafik zu erkennen ist, waren auch hier wieder 80% voll und ganz 

zufrieden. Dieses Mal in Hinblick auf das Preis- Leistungsverhältnis. 20% wiederum gaben 

mir als Antwort, dass dieses nicht ihren Vorstellungen entsprach. Der Grund dafür wird in der 

nächsten Abbildung thematisiert. 

 
 
 
 
 
a.) Wenn Sie unzufrieden waren, was war der Grund dafür? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  92 

40%

0%

60%

ja, bei uns w urde sehr viel
gestritten

ja, bei uns w urde ein w enig
gestritten

nein, bei uns w urde überhaupt
nicht gestritten

75% der Personen, welche nicht mit dem Preis- Leistungsverhältnis zufrieden waren, fanden, 

dass die rechtliche Abwicklung eindeutig zu teuer war. Wiederum 25% hatten andere Gründe 

angegeben. 

 
 
 
 
 
29.) Gab es in Ihrer Familie bzw. bei den betroffenen Personen Streitigkeiten in 
   Verbindung mit der Hofübernahme bzw. Hofübergabe? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ganz oder gar nicht“ - dies ist das Motto meiner Befragten. Entweder ist geht total rund 

(40%) oder es wird überhaupt nicht gestritten (60%). 

Zu meiner vollen Verwunderung waren somit nur wenige Betriebe in Streitigkeiten 

verwickelt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  93 

20%

40%

40% zu w enig Aussprache über dieses
Thema vor der Übergabe

verschiedene Meinungen und
Wünsche der Betroffenen

andere Gründe

a.) Wenn bei Ihrer Hofübernahme bzw. Hofübergabe viel gestritten wurde, was war 
  Ihrer Meinung nach schuld daran bzw. was war der Auslöser für die Streitigkeiten? 
 
 
 

 
 
 
Hier scheiden sich die Geister, wie deutlich zu erkennen ist. 40% der Probanden waren der 

Meinung, dass die vielen verschiedenen Meinungen, Vorstellungen und Wünsche innerhalb 

der Betroffenen zu Streitigkeiten innerhalb der Familie führten. 

Weitere 20% gaben an, dass es zu wenig Aussprache über dieses Thema bereits vor der 

Übergabe gegeben hat. 
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24%

12%

6%
18%

6%

6%

28%

Änderungen im Bezug auf Verträge

andere Zeiteinteilungen

Änderungen im Bereich Jung und Alt

Änderungen im Bereich Berater

andere Ortswahl

nicht mehr übernehmen

Änderungen im Bereich Familie

30.) Wenn Sie an Ihre Hofübergabe bzw. Hofübernahme zurückdenken, was würden 
   Sie heute nicht mehr bzw. anders machen? 
 
 
 

 
 
 
Dies ist die wichtigste Frage dieser Diplomarbeit und wird deshalb auch genauestens 

behandelt. Auch hier gingen die Meinungen wieder stark auseinander.  

 

Auf die Fragestellung, was die ehemaligen Betriebsübernehmer oder Betriebsübergeber heute 

nicht mehr- bzw. anders machen würden, sprudelten die „Fehler“ nur so heraus. Doch meist 

waren es immer nur die Selben. 

 
·  An erster Stelle wurde das Kapitel „Familie“ thematisiert. Hier sind wohl die meisten 

Fehler passiert (28%).  

 

·  An zweiter Stelle wurde über Probleme im Bereich der „Verträge“ geklagt (24%). 

 

·  An nächster Stelle sind im Bereich „Berater“ die häufigsten Fehler aufgetreten (18%). 
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·  Darauf folgte die Thematik der falschen „Zeiteinteilung“(12%). 

 

·  Und zu guter Letzt, ex equo mit 6% Änderungen im Bereich „Jung und Alt“, 

„Ortswahl“ und allgemein zum Thema „Übernehmen“. 

 
 
Die genauere Aufgliederung und Problematik der einzelnen Fehler wird im Punkt 4 genauer 

betrachtet. 

 
 
 
 
 
 
3.3 Resümee des Fragebogens 

 

Anhand des Fragebogens kam ich zur Erkenntnis, dass ein solch großer, schwieriger und oft 

langwieriger „Prozess“ einer Hofübergabe kein einfacher Lebensabschnitt für die Beteiligten 

darstellt. Hierbei können Probleme entstehen, welche manchmal sogar bis zum Ausschluss 

eines glücklichen Familiendaseins führen. 

Solche Komplikationen sollen daher so schnell wie möglich beseitigt oder am besten gar 

vermieden werden, doch ist dies nur schwer möglich. Doch wenn man sich früh genug 

zusammensetzt und über alles, was eine Übergabe betrifft, diskutiert, gibt es schon einmal 

einen Funken Hoffnung dafür, dass es zu einem reibungslosen Übergabeprozess kommt. 

 

Durch den erarbeiteten Fragebogen wurde mir 

auch offenbart, wie wichtig Zusammenhalt ist. 

Rein bei der Befragung meiner Probanden war 

deutlich sichtbar, welche Familie zueinander hält 

und welche nicht.  

 

Im Großen und Ganzen sieht das Resümee des 

Fragebogens so aus, dass die Hofübergabe 

beziehungsweise Hofübernahme in den meisten 

meiner befragten Familien ohne gröbere 

Streitigkeiten und Probleme verlaufen ist. 
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Auffällig war, dass gewisse Bedenken und Befürchtungen, sowohl bei Hofübergeber, als auch 

Hofübernehmer, vorhanden waren. Diese „Ängste“ wurden im Hinblick auf das 

Zusammenleben der alten und der jungen Generation, der Arbeitsüberforderung und der 

Zukunft des Betriebes, abgeleitet. Trotzdem wurde die Hälfte der Betriebe zu Lebzeiten 

übergeben. 

Interessant ist auch die Tatsache, dass die Hälfte der Übernehmer sich bereits im Alter von 15 

bis 20 Jahren für die Hofübernahme entschieden haben.  

Die Übergaben erfolgten zu 83% nach der Pensionierung der Übergeber. 

 

 

Persönlicher Gesichtspunkt: 

 

Mir persönlich ist aufgefallen, dass eigentlich relativ wenig bei Hofübergaben gestritten 

wurde. Doch wenn dies der Fall war, dann „flogen die Fetzen“ ordentlich. Nämlich so sehr, 

dass sogar ein paar Jahre nach der Übergabe die Beteiligten noch immer kein Wort 

miteinander redeten.  

Allgemein ist zu sagen, dass man wirklich den richtigen Moment einer Übergabe oder 

Übernahme abwarten sollte. Ein überstürztes Handeln, aber auch ein zu langes Warten sind zu 

vermeiden. Der richtige Augenblick dafür ist dieser, wenn der korrespondierende 

Hofübernehmer in seiner aktivsten Lebensphase ist. Hier kann er nämlich all seine Ideen und 

Wünsche verwirklichen. Ob dies nun bereits mit 20 oder erst mit 50 Jahren der Fall ist, es ist 

voll und ganz von der Lebenslage des Übernehmers abhängig. 
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4. Fehler, welche immer wieder bei einer Hofübernahme  

 bzw. Hofübergabe passieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Kapitel werden die einzelnen Fehler eines jeden Bereiches thematisiert: 

 

 

 

Fehler im Bereich „Familie“:  

 

Wie bereits erwähnt, passieren im Kapitel „Familie“ immer wieder die häufigsten Fehler.  

Zu diesen zählen hauptsächlich: 

 

·  falsche Wahl des Hofübernehmers beziehungsweise des Erben 

 

·  keine Offenheit und Ehrlichkeit innerhalb der Familie 

 

·  keine Rücksicht auf diverse Wünsche, Anforderungen, Beschwerden und Bedürfnisse 

 

·  Sturköpfigkeit 
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·  kein Verständnis 

 

·  falsche Entscheidungen 

 

·  Unterstellungen 

 

·  Streitereien 

 

·  zum Teil zu gutgläubig 

 

 

Eine kleine Wichtigkeit am Rande: Wenn die Erben nicht wissen, was im Testament steht, 

werden sie lieb und nett zu einem sein. 

 

 

Bereich „Verträge“:  

 

Weitere Fehler treten häufig bei der Thematik „Verträge“ auf. 

Wenn man die genauere Gliederung dieser betrachtet, kann man folgende Fehler erkennen: 

 

·  Vertragspunkte wurden nicht ausreichend besprochen 

 

·  es wurden nicht alle betroffenen Personen über die enthaltenen Vertragspunkte 

informiert 

 

·  man ist nicht vor Erstellung des Vertrages einmal zusammen gesessen, um darüber zu 

diskutieren 

 

·  es wurden zu viele Punkte in den Vertrag aufgenommen 

 

·  es wurde zu wenig in den Vertrag geschrieben 
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·  es wurde nicht auf Wünsche und Bedürfnisse einzelner Familienmitglieder in Bezug 

auf Vertragspunkte eingegangen 

 

·  überstürztes Handeln 

 

 

Bereich „Berater“:  

 

Was die Thematik des „Beraters“ anbelangt, so sind auch hier ein paar Fehler bekannt: 

 

·  falscher Berater gewählt 

 

·  keine Vergleiche angestellt 

 

·  zu teure Beratung 

 

·  unprofessionelle Hilfe 

 

·  Überredungen 

 

·  Einmischung 

 

·  Unakzeptanz 

 

 

Bereich „falsche Zeiteinteilung“: 

 

Ein großes Thema ist auch die „falsche Zeiteinteilung“. Auch hier können immer wieder 

Fehler auftreten: 

 

·  zu späte Übergabe 

 

·  eine zu früh erfolgte Übergabe 
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·  zu spät diskutiert über Hofübergabe bzw. Übernahme 

 

·  zu späte Auszahlung des Erbteils 

 

·  zu spät Informationen eingeholt 

 

·  vor der Übernahme zu lange gepachtet 

 

 

Bereich „Jung und Alt“:  

 

Der Bereich „Jung und Alt“ oder besser „Jung gegen Alt“ ist wohl das umstrittenste Thema 

überhaupt. Welche Probleme hier am häufigsten auftreten können, wird nun erörtert: 

 

·  Streitigkeiten 

 

·  Uneinsichtigkeit 

 

·  alles muss laut Übernehmer gleich bleiben und alles so weitergehen wie bisher 

 

·  die „Jungen“ wollen Freiheit und eigene Entscheidungen treffen, die ältere Generation 

aber Anteilnahme an Bestimmungen 

 

·  kein getrennter Wohnbereich  

 

·  Sturheit 

 

·  Unakzeptanz 

 

·  zu hohe Forderungen 

 

·  Ausschluss der „Alten“ aus Familienleben 
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Bereich „Ortswahl“:  

 

Der Bereich der „Ortswahl“ stellt zwar nicht so ein großes Problem dar, aber trotzdem ist er 

es Wert angesprochen und thematisiert zu werden: 

 

·  Vertragsabschluss nicht vor Ort (am Hof), sondern in der Kanzlei des jeweiligen 

Rechtsvertreters 

 

 

Allgemeiner Bereich „Übernehmen“: 

 

Im Grunde ist diese Kategorie nochmals eine Zusammenfassung aller bisher genannten 

Bereiche von Fehlern und Problemen bei Hofübernahmen beziehungsweise Hofübergaben. 

Trotzdem möchte ich hier an dieser Stelle abermals die wichtigsten und häufigsten 

Problematiken, welche im Laufe der Zeit entstehen können, auflisten: 

 

·  zu spät mit jeglichen Diskussionen begonnen (wichtigster Punkt!) 

 

·  falsche Auswahl der Hofübernehmer 

 

·  zu wenig Aussprache 

 

·  Sturheit 

 

·  Missverständnisse 

 

·  keine Trennung des Wohnbereiches von „Alt und Jung“ 

 

 

All diese möglichen Fehler lassen sich leicht vermeiden, indem man frühzeitig beginnt, sich 

mit dem Thema „Hofübernahme und Hofübergabe“ auseinanderzusetzen und auf Wünsche, 

Anforderungen und Bitten von betroffenen Personen eingeht.  

Natürlich hat man persönlich auch bestimmte Forderungen, doch sollte man manchmal seine 

Sturköpfigkeit beiseite legen und anderen Menschen einfach zuhören.  
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Dies kann oft Wunder bewirken und vermeiden, dass die Familie auch noch Jahre nach der 

Hofübergabe nicht mehr miteinander spricht. 

 

 

 

5. Welche Fehler würde ich heute nicht mehr machen?  

 

Nun sind wir wohl beim wichtigsten Kapitel dieser Diplomarbeit angelangt: 

 

„Hofübernahme- Hofübergabe: Welche Fehler würde ich heute nicht mehr machen?“ 

 

Dies ist ein sehr umstrittenes Thema- war es immer und wird es auch immer bleiben. 

Im Bereich der Hofübernahme beziehungsweise Hofübergabe können so viele mögliche 

Fehler und Probleme auftreten, dass es fast unmöglich scheint, einen solch großen 

„Lebensabschnitt“ oder besser gesagt „Lebenswandel“ reibungslos ablaufen zu lassen.  

Doch es gibt solche Betriebe, die einen derartigen „Besitzertausch“ ohne jegliche 

Streitigkeiten und Auseinandersetzungen geschafft haben. Es sind zwar nicht viele, aber 

immerhin ein paar (bei einem von zehn Betrieben laut meinen persönlichen Recherchen gab 

es keinen einzigen aufgetretenen Fehler). 

 

Durch die ausführlich ausgefüllten Fragebögen meiner Probanden war es mir möglich, die 

Fehlerquellen und deren Vermeidung genauestens aufzuzeigen und zu erörtern. 

 

Laut meiner auserwählten Betriebe sollte man folgende Fehler vermeiden und dies alles 

würden sie heute nicht mehr machen: 

 

 

·  Man sollte nicht jedes Kind einzeln und somit unter vier beziehungsweise sechs 

Augen um die persönliche Meinung fragen, sondern dies in der gesamten Gruppe 

erledigen. Denn wenn alle zusammensitzen und jeder seine eigene Meinung preisgibt, 

hören es alle und ein späteres Abstreiten von jeglichen Aussagen wird somit 

unmöglich. 
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·  Es ist zwar kein Fehler, wenn man über das Erbteil erst dann spricht, wenn die 

Übergabe vor der Tür steht, aber es ist sicher von Vorteil den Erbteil bereits im 

Vorhinein auszubezahlen, um spätere Streitigkeiten darum zu vermeiden. Denn wo es 

kein Geld zu holen gibt, da wird auch nicht gestritten. 

 

·  Wenn sich die Übernehmer ein kleines Stückchen Besitz zurückbehalten (zum 

Beispiel eine Alm) ist man nicht gebührenbefreit (zum Beispiel 

Medikamentenfreigebühr, Rundfunkfreigebühr) und das nur, wegen ein paar Hektar. 

Der Verkauf dieses Grundstückes erfolgt hinterher aus jenen Gründen nicht, da hier 

wiederum ein Übergabevertrag erstellt werden müsste und dies jedoch jede Menge 

Geld kostet. So hart es auch klingt, aber in diesem Fall wartet man lieber auf den 

Todesfall des Besitzers, damit dieses kleine Stückchen Besitz „verschenkt“ wird. 

 

·  Man soll nicht unbedingt jede Kleinigkeit in den Vertrag schreiben, denn wenn die 

Hofübernehmer weiterhin am Hof leben und somit keine Wohnung, kein Essen und 

meist keine Wasser- und Kanalgebühren bezahlen müssen, wird die Pension erheblich 

gekürzt. 

 

·  Die einzelnen Vertragspunkte sollten gemeinsam besprochen und ausdiskutiert 

werden. Denn hinterher ist es ein leichtes Ding alles abzustreiten und zu behaupten, 

dass man nie von etwas gehört hat und man nie gewissen Punkten zugestimmt hat. 

 

·  Veräußerungsverbote sind nicht immer von Vorteil. Ein solcher Vertragspunkt kann 

oft sehr zum Verhängnis werden, wenn sich die jüngere mit der älteren Generation 

(oder umgekehrt) zerstreitet. Laut 25% meiner Befragten sollte man sich nochmals 

gründlich überlegen, ob man dieses Verbot in den Übergabevertrag aufnehmen sollte. 

 

·  Einer meiner befragten Betriebe gab mir wohl die klarste Antwort überhaupt: „Ich 

würde alles gleich machen, nur eines würde ich nicht mehr tun: Übernehmen.“  

 

Wenn so wie hier, schon nach wenigen Jahren, einmal so viele Fehler oder Dinge 

aufgetreten sind, welche man bereut, dann ist es wirklich an der Zeit gründlich über 

die derzeitige Situation nachzudenken und zu überlegen, was man genau falsch macht 

und was man besser machen oder gar ändern sollte. Wenn man so unzufrieden oder 
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belastet ist, kann dies erheblich die Lebensqualität erschweren und sogar die Zukunft 

des Betriebes gefährden. 

Doch oft reicht nur ein kleines Wort, um Dinge, welche das Leben so erschweren, 

wieder aufzuheben. Man sollte wenigstens einmal versuchen über seinen eigenen 

Schatten zu springen und sich selbst einen kleinen Ruck zu geben. 

 

·  Es ist von großem Vorteil sich Angebote von verschiedenen rechtlichen Personen, die 

einem bei einer Übergabe oder Übernahme an der Seite stehen, einzuholen. Denn 

wenn man sowieso schon einmal in Geldnöten steckt, dann sollte man sich im 

Vorhinein wirklich gründlich informieren und Preise vergleichen, um sich nicht noch 

mehr unnötig zu belasten.  

 

·  Eine Hofübergabe oder Hofübernahme kann ganz schön teuer werden. Und mit jeder 

„Sitzung“ wird es mehr. Also sollte man sich unbedingt schon bevor alles beginnt 

einmal nur im Kreise der Familie zusammensetzen und nicht erst dann, wenn der 

Notar oder der Rechtsanwalt anwesend ist.  

 

·  Ein Betrieb teilte mir mit, dass er seine langwierige Verpachtung vor der eigentlichen 

Hofübernahme als großen Fehler empfand. Hier pachtete nämlich der Vater dem Sohn 

zuerst etliche Jahre seinen Besitz, bevor überhaupt übergeben wurde. Laut des Sohnes 

würde er dies nie mehr machen, da er im Grunde genommen nichts davon hatte, als 

jede Menge Steuern. 

 

·  80% der Probanden gaben an, dass sie bereits viel früher einmal zusammensitzen 

hätten müssen, um gründlich über alles im Bereich „Hofübergabe“ zu diskutieren. 

Dies hätte ihrer Meinung nach viele Auseinandersetzungen vermieden. 

 

·  Es ist auch die Meinung aufgetreten, dass es vielleicht billiger gekommen wäre, wenn 

man die Verträge und dergleichen beim Rechtsanwalt und nicht beim Notar erstellt 

hätte. Doch wie bereits erwähnt, sollte man sich im Vorhinein einige verschiedene 

Angebote einholen, um Preisvergleiche anstreben zu können. 
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·  Was ein befragter Betrieb nicht mehr machen würde, wäre die Durchführung der 

Übergabe vor Ort. Hinterher wäre es ihm schlauer erschienen, dies in der Kanzlei des 

jeweils Zuständigen zu erledigen. Die Gründe dafür blieben leider unerklärt. 

 

·  Man ist oft viel zu gutgläubig. Man glaubt viel zu viel, was geredet wird, aber in 

Wahrheit wird hinter dem Rücken meist das Gegenteil behauptet. 

 

·  Ein weiterer ehemaliger Hofbesitzer teilte mir mit, dass er, wenn er im Hinblick auf 

seine Übergabe zurückdenkt, gerne vieles anders gemacht hätte. Doch er meinte, dass 

man im Grunde als Hofübergeber gar nichts anderes machen konnte, als das, was die 

Kinder wollen oder von einem verlangen. Denn „man wird wie ein Keil in den Baum 

getrieben“, so ein Befragter.  

 

 

Dies sind all jene Thematiken, welche meine fünf auserwählten und befragten Betriebe nicht 

mehr beziehungsweise anders machen würden. 

 

Was für den Einen ein großer Fehler ist, ist für den Anderen wieder nur eine Nichtigkeit. 

Doch sind wir uns ehrlich, Fehler sind Fehler, ob groß oder klein, wichtig oder unwichtig: Zu 

lösen sind sie alle. 

 

 

 

6. Möglichkeiten der Fehlervermeidung 17) 

 

Einige Grundhaltungen und Gedanken mögen Konflikte vermeiden oder lösen helfen:  

 

·  Eine langfristige Vorbereitung und partnerschaftliche Regelungen zwischen der 

älteren und jüngeren Generation gewinnt mit der zunehmenden Verringerung des 

Altersabstandes zwischen Hofübergeber und –übernehmer beziehungsweise einer 

teilweise gegebenen Singlebewegung auch auf bäuerlichen Betrieben an Bedeutung. 
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·  Der Wille des Übergebers, den Betrieb dem Übernehmer zu übergeben, muss genau so 

vorhanden sein, wie auch der Wille des Übernehmers, einen eigenen Betrieb zu 

bewirtschaften. Erst bei gegenseitigem Verstehen, Vertrauen und 

Handlungsbereitschaft können die Bedingungen der Übergabe- beziehungsweise 

Übernahme gemeinsam erarbeitet werden. Deshalb kann Hofübergabe 

beziehungsweise –übernahme nur als ein „fließender Prozess“ verstanden werden, der 

Jahre hindurch das „rechtliche Stichtagsereignis“ der Übergabe vorbereiten soll. 

 

·  Die Bedürfnisse, Fähigkeiten, Neigungen und Wünsche der betroffenen Personen sind 

jeweils entsprechend dem Alter und der Verantwortung zu berücksichtigen. 

 

·  Für eine umfassende und qualifizierte Ausbildung der Kinder und Hofübernehmer ist 

zu sorgen. Das qualifizierteste und interessierteste Kind sollte frühzeitig – von den 

Eltern begleitet – besonders auf die Übernahme fachlich und menschlich vorbereitet 

werden. 

 

·  Da viele rechtliche, steuerliche und soziale Bestimmungen zu bedenken und 

vorhandene Ansprüche abzuwägen sind, sollte unbedingt vor dem Vertragsabschluss 

genügend Information und Beratung eingeholt werden, denn es gilt verschiedene 

Varianten und Lösungen zu überprüfen, abzuwägen und gemeinsam zu diskutieren. 

 

·  Entscheidungen, die gemeinsam getroffen wurden, sind einzuhalten und es darf nicht 

eigenmächtig davon abgerückt werden. 

 

·  Frühzeitig sollten dem Betriebsnachfolger, dem Alter und seinen Fähigkeiten 

entsprechend, Zuständigkeitsbereiche in Eigenverantwortung bei freier 

Gestaltungsmöglichkeit und Erfolgsbeteiligung zugeteilt werden. Damit wächst auch 

die Freude am Beruf. 

 

·  Vor allem muss die Hofübergabe rechtzeitig geklärt sein, damit dem Hoferben 

Gerechtigkeit widerfährt. Für ihn, der unter Umständen mehrere Jahre unter Verzicht 

auf volle Entlohnung im elterlichen Betrieb mitgearbeitet hat, ist diese Entscheidung 

für seine Berufs- und Lebensplanung von besonderer Bedeutung. 
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·  Eine zukunftsorientierte „fließende Hofübergabe“ braucht das Gespräch und 

uneingeschränktes Vertrauen in der Familie, rechtzeitige Beratung und 

organisatorisches, rechtliches und fachliches „Know how“. 

 

·  Mit dem gedanklichen Modell der „fließenden Hofübergabe“ können die 

unternehmerischen Fähigkeiten des vorgesehenen Hofübernehmers gefördert werden 

und der Hoferbe wächst in das Unternehmen hinein. Gerade die Verringerung des 

Altersunterschiedes zwischen den Generationen verlangt nach partnerschaftlichen 

Lösungen. Damit ist auch für den Übergeber die ständige Unsicherheit, bedingt durch 

das fortwährende Hinausschieben der Grundsatzentscheidung, weg. Der Übergeber 

kann sich mit Vertrauen und Gelassenheit seinen Interessen im Alter widmen. Für den 

Erben ist damit eine rechtzeitige berufliche und familiäre Planung möglich. 

 

·  Rechtzeitig ist auch für den geistigen und räumlichen Freiraum zu sorgen, um das 

Zusammenleben der Generationen zu erleichtern. 

 

·  Den „weichenden“ Kindern sollte von den Eltern bewusst gemacht werden, dass der 

Erbe nicht nur den Betrieb, sondern auch die Eltern erbt, die mit zunehmenden Alter 

Belastung werden können und er eine zusätzliche Verantwortung übernimmt. 
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7. Zusammenfassung/Summary 

 

 

Zusammenfassung 

 

 

 

„Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man 

nicht tut“. 

 

Dies sagte einst der chinesische Philosoph „Laotse“, welcher im 3. Jahrhundert vor Christi 

lebte. 

Schon damals wussten die Menschen, dass man für alles, was man tut, zur Verantwortung 

herangezogen werden kann. Aber auch für Dinge, die man nicht tut. Somit passt der Begriff 

Hofübernahme oder Hofübergabe genau in dieses Schema.  

Wie die Zukunft des Betriebes aussieht, liegt in den Händen des Übernehmers, dies ist klar. 

Doch auch die Übergeber tragen einen wesentlichen Teil zur zukünftigen Bewirtschaftung des 

Hofes bei. Denn wie erwähnt: „Kinder lernen durch Schauen.“ So wie Eltern ihren Kindern 

das Leben vorzeigen, so werden auch sie eines Tages leben, mit samt ihren Vorzügen und 

Fehlern. Doch Fehler lassen sich vermeiden und Problemen kann man frühzeitig ausweichen, 

indem man Verantwortung, Offenheit, Akzeptanz und vor allem Zusammenhalt beweist. 

 

In dieser Diplomarbeit geht es hauptsächlich um Fehler, welche von einigen befragten 

Betrieben heute nicht mehr gemacht werden würden. Wenn sie an ihre Hofübergabe 

beziehungsweise Hofübernahme zurückdenken, dann kommen Probleme zum Vorschein, 

welche meist erst im Nachhinein erkannt werden.  

 

Anhand dieser Arbeit soll man über die häufigsten Fehler einer Übergabe oder Übernahme 

aufmerksam gemacht werden, wie zum Beispiel eine zu spät erfolgte Übergabe, diverse 

Fehler im Bereich „Verträge“, keinen getrennten Wohnbereich von Jung und Alt oder zu 

unausführliche Diskussionen und diverse Möglichkeiten einer Vermeidung dieser dargeboten 

bekommen. 
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Summary 

 

 

 

“You are not only responsible for what you are doing but also for that what you are not 

doing.” 

 

This was stated by the chinese philosopher “Laotse”, who lived in the third century before 

Christ. 

Already in that time the people knew that they were responsible for everything they did - also 

for things they didn’t do. Consequently, taking over a farm is also part of this philosophy.  

The future lies in the hands of these people who will take over the farm. But also the older 

generation that inherits the farm has the responsibility to decide how the farm should be run. 

As mentioned, “Children learn by looking”. The parents are role models for the children who 

copy the life of the older generation with all their good and bad sides. 

However, mistakes can be avoided and problems can be managed by showing responsibility, 

openness, acceptance and understanding. 

 

In this dissertation it is primarily about the mistakes which would not be done of some 

questioned companies today any more. If they think back to her court handing over or court 

takeover, there appear the problems which are recognised mostly only later. 

 

With the help of this work one should be drawn the attention about the most frequent mistakes 

of a handing over or takeover, as for example a too late occurred handing over, various 

mistakes in the area Contracts, no separate living area by Jung and Old or too undetailed 

discussions about this subject. 

Also man of different possibilities of an avoidance of the most frequent mistakes presented 

agrees. 
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10. Anhang 

 

 

10.1 Auswertungstabellen der Fragebögen 

 

 

Frage Nr. 1 
vor der 

Pensionierung 
des Übergebers 

nach der Pensionierung 

Wann erfolgte die Übergabe Ihres Hofes? 1 5 

 

 

Frage Nr. 2 richtiger 
Zeitpunkt 

früher später 

Finden Sie, dass die Übergabe 

Ihres Betriebes zum richtigen 

Zeitpunkt stattgefunden hat 

oder hätte dies Ihrer Meinung 

nach bereits früher oder zu 

einem späteren Zeitpunkt 

geschehen müssen? 

3 2 0 

 

 

Frage Nr. 3 4 Monate bis 
5 Jahre 

6 bis 10 Jahre 11 bis 20 Jahre 

Wie lange vorher haben sie sich 

zur Übergabe bzw. zum 

Übernehmen entschlossen? 

2 1 2 
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Frage Nr. 4 stand schon 
immer fest  

hat sich ergeben 

Stand der Übernehmende von Beginn an 

fest oder hat er sich erst 

herauskristallisiert? 

1 4 

 

 

Frage Nr. 5  15 bis 20 
Jahre 

21 bis 25 Jahre 26 bis 30 Jahre 

In welchem Alter trafen sie den 

Entschluss zur Hofübernahme 

bzw. Hofübergabe? Wurden sie 

darum ersucht? 

2 1 1 

 

 

Frage Nr. 6 reine 
Schenkung 

Übergabe Verkauf Vertrag auf 
Todesfall 

sonstige 
Form 

In welcher Form 

verlief die Übergabe 

Ihres Betriebes? 

2 3 0 1 0 

 

 

Frage Nr. 7 zufrieden nicht zufrieden 

Waren Sie mit dieser Form zufrieden oder 

hätten Sie sich hinterher doch lieber für 

eine andere Variante entschieden? 

5 0 
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Frage Nr. 8 Sohn Tochter andere 

An wen haben Sie Ihren Betrieb 

übergeben? 
5 0 0 

 

 

Frage Nr. 9 ja nein gelegentlich 

Arbeiten Ihre Eltern am Betrieb 

noch mit? 
2 1 2 

 

 

Frage Nr. 9a ja nein gelegentlich 

Wenn ja, wird die zu 

verrichtende Arbeit gemeinsam 

abgesprochen? 

2 0 2 

 

 

Frage Nr. 10 ja, beide ja, Vater ja, Mutter nein, 
niemand 

Geht Frau/Mann arbeiten 

oder ist zeitweilig arbeiten 

gegangen? 

1 3 1 0 
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Frage Nr. 11  sehr gut gut nicht gut 

Wie gefällt es Ihnen 

selbstständig zu arbeiten? 
3 2 2 

 

 

Frage Nr. 12 
 ja, wenn es ein 

Zusatzeinkommen 
gibt 

ja nein 

Kann ich in der Landwirtschaft 

ein zufrieden stellendes 

Erwerbseinkommen erzielen? 

2 2 2 

 

 

Frage Nr. 13  ja nein 

Hat es Erfahrungen mit Übergaben im 

Bekanntenkreis gegeben? 
3 2 

 

 

Frage Nr. 14 ja nein 

Hatten Sie vor der Hofübernahme einige 

Bedenken, Befürchtungen? 
4 1 
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Frage Nr. 14a 
 Konflikte 
zwischen 

Jung und Alt 

Angst vor 
Arbeitsüberforderung 

Angst im Bezug 
auf Zukunft des 

Betriebes 

Wenn ja, was waren die 

Gründe dafür? 
3 2 1 

 

 

Frage Nr. 15 ja, das 
wusste ich 

nein, das wusste ich 
nicht 

ich habe davon 
gehört 

Wussten Sie, dass die Steuern 

niedriger sind, wenn Sie mit der 

Person, der Sie Ihren Betrieb 

übergeben, nahe verwandt sind? 

3 0 2 

 

 

Frage Nr. 16 ja, mit 
Notar/Rechtsanwalt 

ja, aber ohne 
rechtliche Hilfe 

nein, 
überhaupt 

nicht 

Gab es vor Ihrer Übergabe eine 

Besprechung über die 

enthaltenen Vertragspunkte 

(mit oder ohne 

Notar/Rechtsanwalt)? 

5 0 0 

 

 

Frage Nr. 17 Wohnrecht 

Rechte und 
Leistungen auch für 
Dritte, wie z.B. für 

Geschwister, 
Kinder,... 

andere 

Wenn ja, welche 

Vertragspunkte wurden 

besprochen? 

5 4 5 
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Frage Nr. 18 ja nein 

Wurde bei der Besprechung der Übergabe 

auch über Pflegeleistungen gesprochen, 

wie z.B. wer bezahlt die Pflege im 

Altenheim usw.? 

5 0 

 

 

Frage Nr. 19 ja nein 

Ist in Ihrer Familie auf Grund der 

Betriebsübernahme auch das Thema 

„Steuern“ angesprochen worden? 

3 2 

 

 

Frage Nr. 20 ja nein 

Ist bei Ihrer Besprechung auch über die 

Pension der Übergeber gesprochen 

worden? 

2 3 

 

 

Frage Nr. 21 ja, alle nein, nicht alle 

Waren bei der Besprechung vor der 

Übergabe alle Personen dabei, die 

betroffen waren? 

2 3 
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Frage Nr. 22 keine Zeit kein Interesse andere Gründe 

Wenn nicht alle betroffenen 

Personen anwesend waren, was 

war der Grund für ihre Fehlen? 

2 0 

 

2 

 

 

Frage Nr. 23 ja nein 

Sind Sie mit Ihrer Familie, bzw. mit den 

betroffenen Personen bereits vorher 

einmal zusammen gesessen und haben 

über die bevorstehende Hofübergabe bzw. 

Hofübernahme gesprochen? 

3 2 

 

 

Frage Nr. 24 

Betriebslasten 
wurden vom 

Hofübernehmer 
übernommen 

Betriebslasten 
blieben beim 
Hofübergeber 

andere keine 
vorhanden 

Wie wurden bei Ihrer 

Hofübernahme bzw. 

Hofübergabe die 

Betriebslasten geregelt 

(z.B. 

Schuldenübernahme)? 

1 0 0 4 
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Frage Nr. 25 Notar Rechtsanwalt andere 

Wer hat Sie über die rechtlichen 

Dinge informiert bzw. wen 

haben Sie zur Hilfe 

herangezogen? 

5 1 3 

 

 

Frage Nr. 26 Notar Rechtsanwalt andere 

Wer hat bei Ihnen die 

Urkunde bzw. den Vertrag 

erstellt? 

5 0 1 

 

 

Frage Nr. 27 ich war 
zufrieden 

hätte besser sein 
können 

ich war nicht 
zufrieden 

Waren Sie persönlich mit der 

rechtlichen Betreuung zufrieden 

und erhielten Sie eine gute und 

ausreichende Beratung? 

5 1 0 

 

 

Frage Nr. 27a  
keine Offenheit 

 
andere Gründe 

Wenn Sie nicht zufrieden waren, was war 

der Grund für Ihre Unzufriedenheit? 
1 1 
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Frage Nr. 28 ich war 
zufrieden 

ich war nicht zufrieden 

Waren Sie mit dem Preis- 

Leistungsverhältnis Ihres Beraters 

zufrieden? 

4 1 

 

 

Frage Nr. 28a zu teuer andere Gründe 

Wenn Sie unzufrieden waren, was war der 

Grund dafür? 
3 1 

 

 

Frage Nr. 29 
ja, bei uns 
wurde sehr 

viel gestritten 

ja, bei uns wurde 
ein wenig gestritten 

nein, bei uns 
wurde 

überhaupt nicht 
gestritten 

Gab es in Ihrer Familie bzw. bei 

den betroffenen Personen 

Streitigkeiten in Verbindung 

mit der Hofübernahme bzw. 

Hofübergabe? 

2 0 3 
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Frage Nr. 29a 

zu wenig 
Aussprache 
über dieses 
Thema vor 

der Übergabe 

verschiedene 
Meinungen und 

Wünsche der 
Betroffenen 

andere Gründe 

Wenn bei Ihrer Hofübernahme 

bzw. Hofübergabe viel 

gestritten wurde, was war Ihrer 

Meinung nach schuld daran 

bzw. was war der Auslöser für 

die Streitigkeiten? 

1 2 2 
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Änderunge
n im 

Bereich 
Familie 

5 

nicht mehr 

übernehmen 

1 

andere 

Ortswahl 

1 

Änderung

en im 

Bereich 

Berater 

3 

Änderungen 

im Bereich 

Jung und Alt 

1 

andere Zeit-

einteilungen 

2 

Änderungen 

im Bezug auf 

Verträge 

4 

Frage Nr. 30 

Wenn Sie an Ihre 

Hofübergabe bzw. 

Hofübernahme 

zurückdenken, was würden 

Sie heute nicht mehr bzw. 

anders machen? 
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10.2 Fragebogen 

 

 

 
Strukturierter Fragebogen  

für eine Diplomarbeit zum Thema   
 

„Übernehmen- Übergeben – Welche Fehler würde 
ich heute nicht mehr machen? “   

 
 
 
 

1.) Wann erfolgte die Übergabe Ihres Hofes? 
 

vor der Pensionierung des Übergebers  �   nach der Pensionierung  �  
 
 
 

2.) Finden Sie, dass die Übergabe Ihres Betriebes zum richtigen Zeitpunkt 
stattgefunden hat oder hätte dies Ihrer Meinung nach bereits früher oder zu 
einem späteren Zeitpunkt geschehen müssen? 
 
richtiger Zeitpunkt  �   früher  �    später  �  
 
 
 

3.) Wie lange vorher haben sie sich zur Übergabe bzw. zum Übernehmen 
entschlossen? 

 
...................................................................................................................................... 

 
 

 
4.) Stand der Übernehmende von Beginn an fest oder hat er sich erst 

herauskristallisiert? 
 
stand schon immer fest  �    hat sich ergeben  �  
 
 
 

5.) In welchem Alter trafen sie den Entschluss zur Hofübernahme bzw. 
Hofübergabe? Wurden sie darum ersucht? 

 
................................................................................................................................. 

 
 

6.) In welcher Form verlief die Übergabe Ihres Betriebes? 
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·  reine Schenkung (und somit ohne Gegenleistung)  �  
·  Übergabe (mit Gegenleistung)     �                            
·  Verkauf        �  
·  Vertrag auf Todesfall (Schenkung oder Übergabe)  �   
 
·  sonstige Form: ........................................................... 

 
 
 

7.) Waren Sie mit dieser Form zufrieden oder hätten Sie sich hinterher doch lieber 
für eine andere Variante entschieden? 

 
zufrieden   �     nicht zufrieden   �  
 
 
 

a.) Wenn Sie unzufrieden waren, was war der Grund dafür? 
 

   .................................................................................................................. 
 
 
 

8.) An wen haben sie Ihren Betrieb übergeben? 
 

Sohn   �   Tochter   �    andere:  ...................................... 
 
 
 

9.) Arbeiten ihre Eltern am Betrieb noch mit? 
 

ja  �    nein  �     gelegentlich  �  
 
 
 

a.) Wenn ja, wird die zu verrichtende Arbeit gemeinsam abgesprochen? 
 
ja   �     nein  �    gelegentlich  �  
 
 
 
 
 
 

10.) Geht Frau/Mann arbeiten oder ist zeitweilig arbeiten gegangen? Welcher 
Beruf? (Außerlandwirtschaftliche Ausbildung/Tätigkeit?) 
 
............................................................................................................................. 

11.) Wie gefällt es ihnen selbstständig zu arbeiten? 
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 .............................................................................................................................. 
 
 
 
12.) Kann ich in der Landwirtschaft ein zufrieden stellendes Erwerbseinkommen 

erzielen? 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
 

13.) Hat es Erfahrungen mit Übergaben im Bekanntenkreis gegeben? 
 

....................................................................................................................................... 

 
 
 

14.) Hatten sie vor der Hofübernahme einige Bedenken, Befürchtungen? 
 

ja   �      nein   �   
 
 
 

a.) Wenn ja, was waren die Gründe dafür? 
 
......................................................................................................................................... 
 
 
 

15.) Wussten Sie, dass die Steuern niedriger sind, wenn Sie mit der Person, der Sie 
Ihren Betrieb übergeben, nahe verwandt sind? 

 
ja, das wusste ich   �        nein, das wusste ich nicht   �   ich habe davon gehört   �  

 
 
 
16.) Gab es vor Ihrer Übergabe eine Besprechung über die enthaltenen 

Vertragspunkte (mit oder ohne Notar/ Rechtsanwalt)? 
 

·  ja, mit Notar/ Rechtsanwalt  �  
·  ja, aber ohne rechtliche Hilfe  �  
·  nein, überhaupt nicht   �  

 
 
 
 
 

17.) Wenn ja, welche Vertragspunkte wurden besprochen?  ja nein 
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·  Wohnrecht         �  �  
·  Rechte und Leistungen auch für Dritte, wie z.B. für    �  �  

Geschwister, Kinder,.... 
 

·  andere: 
................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 
 
 
 

18.) Wurde bei der Besprechung der Übergabe auch über Pflegeleistungen 
gesprochen, wie z.B. wer bezahlt die Pflege im Altenheim usw.? 

 
  ja   �    nein   �  
 

 
 

19.) Ist in Ihrer Familie auf Grund der Betriebsübernahme auch das Thema 
„Steuern“ angesprochen worden? (z.B. Steuerbefreiung, Förderungen und 
Prämien vom Land usw.)? 
 
  ja   �    nein   �  

 
 
 
20.) Ist bei Ihrer Besprechung auch über die Pension der Übergeber gesprochen 

worden? 
 
  ja   �    nein   �  
 
 
 

 
21.) Waren bei der Besprechung vor der Übergabe alle Personen dabei, die 

betroffen waren? 
 

ja, alle   �    nein, nicht alle   �  
 
 
 

22.) Wenn nicht alle betroffenen Personen anwesend waren, was war der Grund für 
ihr Fehlen? 

 
keine Zeit   �          kein Interesse   �  andere Gründe: ............................ 

 
 
 

23.) Sind Sie mit Ihrer Familie, bzw. mit den betroffenen Personen bereits vorher 
einmal zusammen gesessen und haben über die bevorstehende Hofübergabe 
bzw. Hofübernahme gesprochen? 
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ja   �    nein   �  
 
 
 

24.) Wie wurden bei Ihrer Hofübernahme bzw. Hofübergabe die Betriebslasten 
geregelt (z.B. Schuldenübernahme)? 

 
·  Betriebslasten wurden vom Hofübernehmer übernommen �  
·  Betriebslasten blieben beim Hofübergeber   �  
 
·  andere:...................................................     

 
 

 
25.) Wer hat Sie über die rechtlichen Dinge informiert bzw. wen haben Sie zur Hilfe 

herangezogen? 
 

  Notar   �   Rechtsanwalt   �   andere:.................... 
 
 
 

26.) Wer hat bei Ihnen die Urkunde bzw. den Vertrag erstellt? 
 
  Notar  �   Rechtsanwalt  �   andere:.......................... 

 
 
 
27.) Waren Sie persönlich mit der rechtlichen Betreuung zufrieden und erhielten Sie 

eine gute und ausreichende Beratung? 
 
          ich war zufrieden   �     hätte besser sein können   �        ich war nicht zufrieden   �  

 
 
 

a.) Wenn Sie nicht zufrieden waren, was war der Grund für Ihre 
Unzufriedenheit? 
 
................................................................................................................................ 
 
 
 

28.) Waren Sie mit dem Preis- Leistungsverhältnis Ihres Beraters zufrieden? 
 
  ich war zufrieden   �   ich war nicht zufrieden   �    
 
 

b.) Wenn Sie unzufrieden waren, was war der Grund dafür? 
 

.............................................................................................................................. 
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29.) Gab es in Ihrer Familie bzw. bei den betroffenen Personen Streitigkeiten in 
Verbindung mit der Hofübernahme bzw. Hofübergabe? 

 
·  ja, bei uns wurde sehr viel gestritten   �  
·  ja, bei uns wurde ein wenig gestritten   �  
·  nein, bei uns wurde überhaupt nicht gestritten  �  

 
 
 
b.) Wenn bei Ihrer Hofübernahme bzw. Hofübergabe viel gestritten wurde, was war 

Ihrer Meinung nach schuld daran bzw. was war der Auslöser für die 
Streitigkeiten? 

 
·  zu wenig Aussprache über dieses Thema vor der Übergabe  �  
·  verschiedene Meinungen und Wünsche der Betroffenen  �  
 
·  andere Gründe: ........................................................................................ 

 
 
 

30.) Wenn Sie an Ihre Hofübergabe bzw. Hofübernahme zurückdenken, was 
würden Sie heute nicht mehr bzw anders machen? 

 
·  ...................................................................................... 
·  ...................................................................................... 
·  ...................................................................................... 
·  ...................................................................................... 
·  ...................................................................................... 
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